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Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand: 14.01.2026*

Bis Redaktionsschluss lagen keine Sperrungen oder Beeinträchtigungen im Landkreis vor. 

In den Wintermonaten kann es auf Grund von Extremwetterlagen zu vereinzelten Straßensperrungen kommen, welche dann bekannt 
gegeben werden.

Ab dem 10. Januar 2026 finden vereinzelt Faschingsumzüge und Knutfeste statt.

Vorankündigung:
Voraussichtliche Vollsperrung der L 2133 Ortsdurchfahrt Scherndorf wegen Neuverlegung Abwasserkanal in 3 Bauabschnitten von 

Ende Januar 2026 bis Ende Dezember 2026. Eine Umleitung wird örtlich ausgeschildert.

Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert.

Im gesamten Kreisgebiet ist mit witterungsbedingten Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.lra-soemmerda.de oder
www.baustelleninfo.thueringen.de informieren.

Amtlicher Teil

Öffentliche Stellenausschreibung 	
des Landratsamts 

Im Gesundheitsamt des Landratsamtes Sömmerda 	
ist zum 01.06.2026 eine Stelle als

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)

unbefristet zu besetzen.

Wesentliche Aufgaben:
•	 Assistenztätigkeit bei zahnärztlichen Untersuchungen und Pro-

phylaxe
•	 Vorbereitung und Nachbereitung der zahnärztlichen Vorsor-

geuntersuchungen 
•	 Durchführung von Hygienemaßnahmen gemäß aktuellen ge-

setzlichen Vorgaben, mit ausführlicher Dokumentation unter 
strikter Einhaltung detaillierter Standardarbeitsanweisungen

•	 hygienische Aufbereitung der bei Reihenuntersuchungen und 
gutachterlichen Untersuchungen eingesetzten, wiederver-
wendbaren Medizinprodukte mit abschließender Freigabeent-
scheidung 

•	 Desinfektion des Inventars im Untersuchungszimmer
•	 Durchführung und Dokumentation regelmäßiger Funktions-

kontrollen und Instandhaltungsmaßnahmen
•	 digitale Befundeingabe während der zahnärztlichen Untersu-

chungen in Einrichtungen
•	 Dokumentation während der Erstellung zahnärztlicher Gut-

achten
•	 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten wie Protokoll- und 

Schriftführung
•	 selbstständige, kindgerechte Wissensvermittlung im Rahmen 

der Gruppenprophylaxe: Vorbereitung und Durchführung 
gruppenprophylaktischer Maßnahmen (z.B. Zähne putzen) ge-
mäß gesetzlicher Grundlagen 

•	 altersadäquate fachgerechte Aufklärung von Kindern und Ju-
gendlichen bezüglich der Verhinderung von Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, Zahnschmelzhärtung unter ständiger Ein-
beziehung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse

•	 Dokumentation und Statistik zur durchgeführten Gruppenpro-
phylaxe

•	 Anforderung und Einpflegen der Einverständniserklärungen 
sowie der Schüler- und Kitalisten zur Datenerfassung der Kin-
der und Jugendlichen in der Fachsoftware, stetige Kontrolle 

erfasster Daten in Fachsoftware auf Aktualität, Vorbereitung 
der Untersuchungsmitteilungen an Sorgeberechtigte

•	 Mitwirkung bei Durchführung von Projekttagen zur Zahnge-
sundheit

Wir bieten:
•	 einen abwechslungsreichen, unbefristeten Arbeitsplatz in Teil-

zeit mit 30 Wochenstunden im öffentlichen Dienst
•	 eine Vergütung in der Entgeltgruppe E 6 TVöD mit regelmäßigen 

Tariferhöhungen
•	 attraktive Sonderzahlungen (Leistungsorientierte Bezahlung, 

Jahressonderzahlung)
•	 betriebliche Altersvorsorge über die ZVK Thüringen
•	 flexible Arbeitszeitgestaltung im Gleitzeitmodell und 30 Tage 

Erholungsurlaub im Kalenderjahr
•	 betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Freistellung für 

einen Team-Tag im Jahr, finanzielle Beteiligung an einer Mit-
gliedschaft beim Anbieter Hansefit, jährlicher Gesundheitstag)

•	 Fahrradleasing
•	 anteilige Freistellung am Geburtstag
•	 bis zu 5 Tage Bildungsfreistellung im Kalenderjahr

Erwartungen:
•	 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Zahnmedizi-

nische Fachangestellte/r (m/w/d), Stomatologische Schwester 
bzw. Zahnärztliche Helfer/in (m/w/d), Zahnmedizinische Pro-
phylaxeassistenz (m/w/d) oder Zahnmedizinische Fachassis- 
tenz (m/w/d)

•	 Berufserfahrung in den o. g. Aufgaben von mindestens einem 
Jahr sind wünschenswert

•	 Personen, die nach 1970 geboren sind, müssen einen vollstän-
digen Impfschutz oder eine Immunität gegen Masern nachwei-
sen

•	 Teamfähigkeit
•	 Empathie und eine ruhige, einfühlsame Umgangsweise mit Kin-

dern, Jugendlichen und ihren Eltern
•	 Kommunikationsfähigkeit sowie Organisationsgeschick
•	 sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise
•	 gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift
•	 kooperative Zusammenarbeit im Team
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	– Kontrolle und Bedienung technischer Anlagen (Heizung, Lüf-
tung, etc.) sowie Meldung von Mängeln, die einer Reparatur 
bedürfen

	– Erfassung von Medienverbräuchen sowie Kontrolle der spar-
samen Anwendung

	– Betreuung der Sporthalle (Schließdienst, kleinere Repara-
turen) 

	– Kontrolle der Reinigungsqualität in der Halle/Umkleiden
	– Mitarbeit bei Hausmeistern, bei Nichtbelegung der Sport-

halle
	– Erste Hilfe-Leistungen und regelmäßige Kontrolle der dafür 

erforderlichen Geräte und Verbrauchsmaterialien

•	 Sportbetrieb, insbesondere:
	– Einweisung, Beaufsichtigung und Kontrolle des Sportbe-

triebes sowie von Vereinen sowie Koordination der Hallen-
nutzung

	– Vor- und Nachbereitung sowie regelmäßige Kontrolle 	
der Sportgeräte

	– Durchsetzung der Hallenordnung und Meldung von 	
Verstößen

	– Führung und Kontrolle des Hallenbuches

•	 Unterhaltungsarbeiten, insbesondere:
	– Allgemeine Pflege- und Reinigungsarbeiten des Objekts in-

klusive Sanitäranlagen, einschließlich der Außenanlagen (in-
klusive Winterdienst)

	– Ausführung kleinerer Reparaturarbeiten und Instandhal-
tungsmaßnahmen an den Sportflächen und Sporteinrich-
tungen und baulichen Anlagen

	– Überwachung und Koordination von externen Wartungen 
und Prüfungen

	– Pflege der Außenanlagen 

Erwartungen:
•	 abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen 

Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens 
drei Jahren 

•	 Besitz des Führerscheins für PKW und Bereitschaft, für Dienst-
fahrten das Privatfahrzeug zu nutzen

•	 selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise, Kommunikati-
onsfähigkeit 

•	 Flexibilität, Leistungsbereitschaft sowie ein selbstsicheres Auf-
treten

Wir bieten:
•	 einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in Teilzeit mit 25 Wo-

chenstunden im öffentlichen Dienst
•	 eine Vergütung in der Entgeltgruppe E 5 TVöD-VKA mit regelmä-

ßigen Tariferhöhungen
•	 attraktive Sonderzahlungen (Leistungsorientierte Bezahlung, 

Jahressonderzahlung)
•	 eine betriebliche Altersvorsorge über die ZVK Thüringen
•	 eine flexible Arbeitszeitgestaltung im Gleitzeitmodell und 30 

Tage Erholungsurlaub im Kalenderjahr
•	 betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Freistellung für ei-

nen Team-Tag, Vergünstigung in einem ortsansässigen Fitness-
studio, jährlicher Gesundheitstag)

•	 eine anteilige Freistellung am Geburtstag
•	 bis zu 5 Tage Bildungsfreistellung im Kalenderjahr

Das Landratsamt Sömmerda leistet seinen Beitrag zur beruflichen 
Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden daher bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Be-
werbende des entsprechenden Geschlechts bevorzugt.

•	 hohes Verantwortungsbewusstsein
•	 Fortbildungsbereitschaft
•	 sichere Kenntnisse im Umgang mit IT-Verfahren und MS-Office- 

Anwendungen (Word, Excel usw.) 
•	 Besitz des Führerscheins für PKW und Bereitschaft, für Dienst-

fahrten das Privatfahrzeug zu nutzen

Das Landratsamt Sömmerda leistet seinen Beitrag zur beruflichen 
Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden daher bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Be-
werbende des entsprechenden Geschlechts bevorzugt.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Interessierte an der o. g. Tätigkeit bewerben sich bitte bis zum 
11.02.2026 online über das Bewerberportal: 

https://lra-soemmerda.ris-portal.de/web/
stellenportal/home

Alternativ zur Online-Bewerbung können die Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse in 
Kopie etc.) in Papierform an folgende Anschrift gesandt werden:

Landratsamt Sömmerda
Personalamt

Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://spweb.lra-soemmerda.de/ 
Datenschutzinformationen/Bewerbungsverfahren.pdf

Auf Wunsch senden wir diese Informationen gerne auch posta-
lisch zu.

Karl
Landrat

Öffentliche Stellenausschreibung 	
des Landratsamts

An der Regelschule Buttstädt ist mit Wirkung zum 	
01.06.2026 eine Stelle als 

Hallenwart/in (m/w/d)

zu besetzen. 

Wesentliche Aufgaben:
•	 Verwaltungsarbeiten, insbesondere:

	– Einhaltung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in der 
Halle sowie den Außenanlagen

	– Schutz der Räume und Einrichtungen vor Einbruch, Feuer, 
Wasser- und Frostschäden sowie Einleitung von Maßnah-
men bei Havarien
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•	 Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge 
•	 Projektsteuerung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
•	 Gebühren-/Beitragsrecht
•	 Vergabe-/Auftragswesen, Zuwendungsrecht, Architektenrecht 

(HOAI)
•	 Bauordnungsrecht
•	 Leitung das Amt betreffender Besprechungen und Sitzungen
•	 Vertretung des Amtes in Stadtrats- und Ausschusssitzungen
•	 Bearbeitung besonders schwieriger Einzelfälle und solcher von 

grundsätzlicher Bedeutung
•	 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Mel-

derecht

Gesucht wird eine überdurchschnittlich engagierte Führungsper-
sönlichkeit, die mindestens über eine der nachfolgenden genann-
ten Qualifikationen verfügt:

Abschluss als Diplomverwaltungswirt (FH), Verwaltungsbetriebs-
wirt (VWA), Verwaltungsfachwirt (FLII) oder ein Abschluss in den 
Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Hoch-, Tief- oder In-
genieurbau ggf. verbunden mit der Verpflichtung zur Weiterbil-
dung zum Verwaltungsfachwirt (FLII) oder eine vergleichbare Aus-
bildung mit Verpflichtung zur dualen Weiterbildung.

Wir erwarten von Ihnen: 
•	 Kenntnisse der einschlägigen Gesetze und Vorschriften insbe-

sondere Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Vergaberecht, 
Raumordnungs- und Landesplanungsrecht sowie allgemeines 
Verwaltungsrecht

•	 wünschenswert wäre mehrjährige Erfahrung im Aufgabenge-
biet und in der Personalführung

•	 Kenntnisse im Umgang mit den einschlägigen Computeranwen-
dungen einschl. MS-Office-Paket

•	 engagiertes, selbstständiges und verantwortungsbewusstes Ar-
beiten und Auftreten

•	 schnelle Auffassungsgabe und Entscheidungsfreude
•	 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
•	 Führerschein Klasse B
•	 Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung (Teilnahme an 

Sitzungen der kommunalen Gremien in den Abendstunden)

Die Einstellung erfolgt im Rahmen eines unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnisses mit einem Beschäftigungsumfang von derzeit 
39 Wochenstunden. Wir bieten Ihnen in einem anspruchsvollen 
und vielseitigen Aufgabenfeld eine Beschäftigung im Angestellten-
verhältnis in der Entgeltgruppe EG 10. Außerdem werden in der 
Stelle die nach den tariflichen Bestimmungen des Tarifvertrages 
des öffentlichen Dienstes (TVöD) im öffentlichen Dienst üblichen 
Leistungen gewährt. 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen. 
Interessierte an der o.g. Tätigkeit richten ihre aussagefähigen Be-
werbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf mit 
Lichtbild, lückenlose Tätigkeitsnachweise, Zeugniskopien, Beurtei-
lungen in Kopie etc.) bis spätestens 13.02.2026 an:

Stadt Weißensee
Kennwort „Amtsleiter Bau- und Ordnungsverwaltung“

Marktplatz 26
99631 Weißensee

oder per E-Mail an: hauptamt@weissensee.de

Bei Bewerbungen per E-Mail bitte nur Dokumente im PDF-Format 
mitsenden. Andere Dateiformate werden nicht ausgewertet.

Wir bitten um die Zusendung von Bewerbungskopien, da eine 
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen nicht vorgesehen ist. 
Eingereichte Bewerbungsunterlagen können nur zurückgesandt 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Interessierte an der o. g. Tätigkeit bewerben sich bitte bis zum 
04.02.2026 online über das Bewerberportal: 

https://lra-soemmerda.ris-portal.de/web/
stellenportal/home

Alternativ zur Online-Bewerbung können die Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse in 
Kopie etc.) in Papierform an folgende Anschrift gesandt werden:

Landratsamt Sömmerda
Personalamt

Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://spweb.lra-soemmerda.de/ 
Datenschutzinformationen/Bewerbungsverfahren.pdf

Auf Wunsch senden wir diese Informationen gerne auch posta-
lisch zu.

Karl
Landrat

Öffentliche Stellenausschreibung 		
der Stadt Weißensee

In der Stadt Weißensee ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Stelle 

Amtsleiter/in 
Bau- und Ordnungsverwaltung (m/w/d)

zu besetzen.

Zu den Hauptaufgaben gehören insbesondere: 
•	 Leitungsaufgaben und Gesamtkoordination aller Aufgabenbe-

reiche des Amtes
•	 Durchführung von bauplanungsrechtlichen Verfahren (z.B. Flä-

chennutzungsplanung, Bebauungsplanung, Verkehrsentwick-
lungsplanung, gemeindliches Einvernehmen etc.) sowie von 
Baugenehmigungsfreistellungsverfahren

•	 Durchführung von Vergabeverfahren für Bauleistungen und für 
den Abschluss von Verträgen mit Architekten und Ingenieuren

•	 Durchführung baulicher Maßnahmen, Prüfung und Freigabe 
von Planungsleistungen, Fördermittelbeschaffung, Abstim-
mung von Haushaltsansätzen

•	 Überwachung baulicher Anlagen, Planung und Organisation 
von Baumängelbeseitigungen

•	 Erschließungswesen nach BauGB
•	 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen
•	 Stadtentwicklung sowie Bauleitplanung nach BauGB
•	 Städtebaufördermaßnahmen/ISEK, Dorfentwicklung
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werden, wenn der Bewerbung ein ausreichend frankierter Frei-
umschlag beigefügt wurde. Unkosten, die dem Bewerber im Zu-
sammenhang mit seiner Bewerbung entstehen, werden nicht er-
stattet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.weissensee.de/buerger-stadt/ 
aktuelles/ausschreibungen/stellenausschreibungen/

Auf Wunsch senden wir diese Informationen auch postalisch zu.

Daniel Ecke
Bürgermeister

Öffentliche Stellenausschreibung 		
der Stadt Weißensee

Ausbildung in der Stadt Weißensee

Die Stadt Weißensee sucht engagierte und motivierte Nachwuchs-
kräfte. Hierfür steht eine Ausbildungsstelle für den Berufsab-
schluss

zur/ zum Verwaltungsfachangestellten 
(m/w/d)

ab 1. September 2026 zur Verfügung.

Die Dauer der Ausbildung beträgt drei Jahre.

Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für 
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) Teil BBiG.

Die theoretische Ausbildung findet am Staatlichen Berufsschul-
zentrum in Sondershausen und an der Thüringer Verwaltungs-
schule, Standort Gotha, statt. Die praktische Ausbildung erfolgt in 
der Stadtverwaltung Weißensee.

Anforderungen:
•	 guter Realschulabschluss, insbesondere mit guten Noten in 

Deutsch und Mathematik
•	 guter schriftlicher und mündlicher Ausdruck
•	 Interesse an rechtlichen Angelegenheiten
•	 sicheres und korrektes Auftreten
•	 Lernbereitschaft, Initiative, Engagement, Kommunikationsfä-

higkeit und Zuverlässigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(Bewerbungsschreiben, Foto, Lebenslauf, die beiden letzten Schul-
zeugnisse und Praktika-Beurteilungen) bitte bis zum 15.03.2026 
an die

Stadtverwaltung Weißensee
Hauptamt

Marktplatz 26
99631 Weißensee

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten sind 
ausdrücklich erwünscht. Ein entsprechender Nachweis ist den Be-
werbungsunterlagen beizulegen.

Eingereichte Bewerbungsunterlagen können nur zurückge-
sandt werden, wenn der Bewerbung ein ausreichend frankierter  
Rückumschlag beigefügt wurde.

Zur Bearbeitung der Bewerbung werden Ihre personenbezogenen 
Daten unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) bis zur Beendigung des Auswahlverfahrens gespei-
chert und ausschließlich für diesen Zweck verarbeitet und ge-
nutzt. Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben. 

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgenden Link abgerufen werden:

https://www.weissensee.de/buerger-stadt/ 
aktuelles/ausschreibungen/stellenausschreibungen/

Daniel Ecke
Bürgermeister

Bekanntmachung des Umweltamts

Auf der Grundlage des § 10 des Bundesimmissions- 
schutzgesetzes (BImSchG) und gem. § 27 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) wird Folgendes bekannt gegeben:
Die BOREAS Energie GmbH hat am 10.07.2024 einen Antrag auf 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 BImSchG für 
sieben Anlagen zur Nutzung von Windenergie (KIN02 bis KIN08) 
des Typs Vestas V150-6,0 MW, Vestas V162-6,2 MW sowie Vestas 
V 172-7,2 MW in den Gemarkungen Kindelbrück und Günstedt 
gestellt.

Es handelt sich um Anlagen der Nummer 1.6.2 „V“ des Anhangs 1 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BIm-
SchV).

Am 05.01.2026 erteilte das Landratsamt Sömmerda die im Fol-
genden dargestellte Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 
der beantragten sieben Windenergieanlagen (KIN02 bis KIN08):

„Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I 
S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist (BImSchG)

Antrag der BOREAS Energie GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 
Dresden, auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 
4 BImSchG zur Errichtung und den Betrieb von sieben Anlagen 
zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr 
als 50 Metern (hier: KIN02 bis KIN08) gemäß Nr. 1.6.2 „V“ des 
Anhangs zur 4. BImSchV an folgenden Standorten:

KIN02, Gemarkung Kindelbrück, Flur 3, 			 
Flurstücke 234/107, 233/106;

KIN03, Gemarkung Kindelbrück, Flur 3, 			 
Flurstücke 103/6, 218/102;

KIN04, Gemarkung Kindelbrück, Flur 3, Flurstück 128,		
Flur 4, Flurstück 139;

KIN05, Gemarkung Kindelbrück, Flur 4, Flurstück 514/148;

KIN06, Gemarkung Günstedt, Flur 1, Flurstück 330/2;

KIN07, Gemarkung Kindelbrück, Flur 4, Flurstücke 120, 124/1;

KIN08, Gemarkung Günstedt, Flur 1, Flurstück 269/1

Das Landratsamt Sömmerda erlässt folgenden

Genehmigungsbescheid 96/24/GB

I. Gegenstand der Entscheidung
1.	 Die BOREAS Energie GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 Dres-

den, erhält die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur 
Errichtung und zum Betrieb von
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7 Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 
Metern gemäß der Nr. 1.6.2 „V“ des Anhangs zur 4. BImSchV

an den Standorten der Gemarkung Kindelbrück, Flur 3, Flur-
stücke 234/107, 233/106; 103/6, 218/102; 128; Flur 4 Flurstück 
139, 514/148; 120, 124/1 sowie der Gemarkung Günstedt, Flur 
1, Flurstücke 330/2 und 269/1.

2.	 Das Einvernehmen der Landgemeinde Kindelbrück wird ersetzt.
3.	 Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. Diese erge-

hen in einem gesonderten Kostenbescheid.

Die Genehmigung ergeht nach Maßgabe der in Ziffer II. festge-
legten Inhaltsbestimmungen sowie der in Ziffer III. festgesetzten 
Nebenbestimmungen. Bestandteil dieser Genehmigung sind des 
Weiteren die in Anlage 1 aufgeführten Antragsunterlagen.

II. Inhaltsbestimmungen
Dem Bescheid liegen folgende Anlagenkenn- und Betriebsdaten zu 
Grunde:

1. Zweck der beantragten Anlagen

1.1 	 KIN02, KIN03

Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von 
244 m und mit einer Nennleistung von 6,0 MW zur Einspeisung ins 
öffentliche Stromnetz.

1.2	 KIN04, KIN05

Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von 
250 m und mit einer Nennleistung von 6,2 MW zur Einspeisung ins 
öffentliche Stromnetz.

1.3	 KIN06, KIN07, KIN08

Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von 
261 m und mit einer Nennleistung von 7,2 MW zur Einspeisung ins 
öffentliche Stromnetz.

2. Umfang der Anlagen
Die oben genannten Anlagen bestehen aus:

2.1	 KIN02, KIN03

Rotor:
•	 mit 150 m Durchmesser
•	 überstrichene Rotorfläche 17.671 m²
•	 drei Rotorblätter
•	 Drehzahl beträgt 4,9-12,6 Umdrehungen pro Minute
•	 Rotorblatttiefe: max. 4.238 mm
•	 Drehsinn im Uhrzeigersinn

Turm:
•	 Hybrid-Betonturm mit 169 m Nabenhöhe 			 

(inkl. 3 m Fundamenterhöhung)
•	 bestehend aus einem konischen Stahlbetonturm (vorgefertigte 

hochfeste Betonringe) und einem Stahlrohraufsatz (Stahlprofile 
mit Flanschverbindungen)

•	 Hellgrau (RAL7035) als Farbton

Des Weiteren:
•	 kreisförmige Fundamentplatte in Flachgründung aus Stahlbeton
•	 Zuwegungs- und Stellflächen

2.2	 KIN04, KIN05

Rotor:
•	 mit 162 m Durchmesser
•	 überstrichene Rotorfläche von 20.612 m²
•	 drei Rotorblätter
•	 Drehzahl beträgt 4,3 bis 12,1 Umdrehungen pro Minute

•	 Rotorblatttiefe: max. 4.320 mm
•	 Drehsinn im Uhrzeigersinn

Turm:
•	 Hybrid-Betonturm mit 169 m Nabenhöhe 			 

(keine Fundamenterhöhung)
•	 bestehend aus einem konischen Stahlbetonturm (vorgefertigte 

hochfeste Betonringe) und einem Stahlrohraufsatz (Stahlpro-
file mit Flanschverbindungen)

•	 Hellgrau (RAL7035) als Farbton

Des Weiteren:
•	 kreisförmige Fundamentplatte mit 25,50 m Außendurchmesser 

in Flachgründung aus Stahlbeton
•	 Zuwegungs- und Stellflächen

2.3	 KIN06, KIN07 und KIN08

Rotor:
•	 mit 172 m Durchmesser
•	 überstrichene Rotorfläche von 23.235 m2
•	 drei Rotorblätter
•	 Drehzahl beträgt 4,3 bis 12,1 Umdrehungen pro Minute
•	 Rotorblatttiefe: max. 4350 mm
•	 Drehsinn im Uhrzeigersinn

Turm:
•	 Hybrid-Betonturm mit 175 m Nabenhöhe 			 

(keine Fundamenterhöhung)
•	 bestehend aus einem konischen Stahlbetonturm (vorgefertigte 

hochfeste Betonringe) und einem Stahlrohraufsatz (Stahlpro-
file mit Flanschverbindungen)

•	 mittels Vergusses mit dem Fundament verbunden
•	 Hellgrau (RAL7035) als Farbton

Des Weiteren:
•	 kreisförmige Fundamentplatte mit 25,50 m Außendurchmesser 

in Flachgründung aus Stahlbeton

•	 Zuwegungs- und Stellflächen

3. Kenndaten der Anlagen

Die Betriebseinheiten der Anlagen sind mit folgenden Kenndaten 
gekennzeichnet:

Standortkoordinaten mit Typ und Nabenhöhe der genehmigten 
Windenergieanlage:

Diese Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG insbesondere 
die Baugenehmigung, die luftverkehrsrechtliche Zustimmung, die 
wasserrechtliche Entscheidung zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen und die Genehmigung zur Eingriffsregelung nach 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen ein.
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Die Genehmigung der Errichtung und des Betriebes der Wind- 
energieanlagen erfolgt unbeschadet eventuell erforderlicher wei-
terer Erlaubnisse oder Genehmigungen, die nicht im Verfahren 
gebündelt werden. Diese sind bei Erfordernis separat einzuholen.“

Hinweis auf Bedingungen und Nebenbestimmungen
Gem. § 10 Abs. 8 S. 2 HS 2 BImSchG wird darauf hingewiesen, dass 
der gesamte Bescheid mit dem AZ 96/24/GB mit Anlagen 51 Sei-
ten beinhaltet. Bestandteile sind u.a. Bedingungen, Nebenbestim-
mungen und Begründungen zu den entscheidungserheblichen 
Tatbeständen.

Der Bescheid mit dem AZ 96/24/GB wurde mit folgender Rechts-
behelfsbelehrung versehen:

„Gegen diesen Bescheid Nr. 96/24/GB des Landratsamtes Söm-
merda kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder 
zur Niederschrift erhoben werden. Die Anschrift lautet: Landrats- 
amt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda.

Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben 
werden. Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation 
sind auf unserer Internetseite https://www.lra-soemmerda.de/
Seiten/eBO.aspx beschrieben.

Der Widerspruch eines Dritten gegen diesen Bescheid hat keine 
aufschiebende Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Mo-
nats nach seiner Erhebung zu begründen.

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wi-
derspruchs gegen diesen Bescheid nach § 80 Abs. 5 S. 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach 
Zustellung dieses Bescheides beim Thüringer Oberverwaltungsge-
richt in Weimar gestellt und begründet werden.“

Eine Ausfertigung des gesamten Bescheids mit dem AZ 96/24/
GB sowie eine Ausfertigung des Korrekturbescheides mit dem AZ 
04/26/KB werden gemäß § 10 Abs. 8 S. 3 BImSchG zur Einsicht 
ausgelegt. Die Auslegung wird dadurch bewirkt, dass der gesamte 
Genehmigungsbescheid und der gesamte Korrekturbescheid 
gem. § 10 Abs. 8 S. 4 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV vom 
Tage nach der Bekanntmachung an für zwei Wochen, also vom 
22.01.2026 bis einschließlich 05.02.2026, von jedermann auf der 
Internetseite des Landratsamtes Sömmerda unter https://www.
lra-soemmerda.de/Seiten/Bekanntmachungen.aspx eingesehen 
werden können. Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine 
andere, leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung 
gestellt.

Umweltverträglichkeitsprüfung
Für die Errichtung der sieben weiteren Windenergieanlagen war 
gemäß § 10 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 
(BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist i.V.m. An-
lage 1, Punkt 1.6.2 UVPG grundsätzlich keine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen. Die Antragstellerin hat die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung auf freiwilliger Basis durchgeführt.

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung und unter Berück-
sichtigung der Abwägungsergebnisse durch die Fachbehörden 
kann davon ausgegangen werden, dass sich mit der Errichtung 
und dem Betrieb von sieben WEA im geplanten Windfeld Kindel-
brück zusätzliche erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
Boden, Arten & Biotope und Landschaftsbild ergeben werden. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass die Errichtung von WEA grundsätz-
lich mit erheblichen Auswirkungen hinsichtlich des Bodens, der 
Pflanzen- und Tierwelt und des Landschaftsbildes verbunden ist. 
Die Notwendigkeit der Nutzung solcher Energien ergibt sich aus 
der Prognose zur Entwicklung des weltweiten Klimas. Die Errich-
tung von WEA ist daher ein Beitrag zur Einschränkung nachteiliger 
klimatischer Veränderungen.

Qualität und Quantität der Auswirkungen sind örtlich zu konkre-
tisieren. Es ist hinsichtlich der Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Boden, Pflanzen, Tiere und Landschaftsbild festzuhalten, dass die 
Auswirkungen nicht größer sind als zu erwarten war.

Unter der Voraussetzung der Realisierung von 

•	 Maßnahmen zur Vermeidung der Kollision von Greifvögeln mit 
den WEA,

•	 Maßnahmen zur Minimierung des Kollisionsrisikos wandernder, 
im freien Luftraum fliegender Fledermausarten,

•	 Maßnahmen zur Vermeidung des bauzeitlichen bzw. anlage-
bedingten Zugriffs auf boden- und gehölzbrütende Vogelarten, 
Fledermäuse, Feldhamster sowie auf Zauneidechsen,

•	 Maßnahmen zur Kompensation der verbleibenden erheblichen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, des Schutzgutes Ar-
ten & Biotope (Biotopinanspruchnahme) und des Schutzgutes 
Boden (Bodenversiegelung),

ist jedoch eine umweltverträgliche Gestaltung des Vorhabens 
möglich.

Im Rahmen des UVP-Berichts wurde somit insgesamt festge-
stellt, dass dem Vorhaben keine grundsätzlichen Belange der 
Umweltverträglichkeit entgegenstehen.

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 8 BImSchG gelten die Bescheide mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gegenüber Dritten, die keine Einwendung er-
hoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können die Bescheide 
und deren Begründungen bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim Land-
ratsamt Sömmerda schriftlich oder elektronisch angefordert wer-
den.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Genehmigungsbescheid 96/24/GB und gegen den 
Korrekturbescheid 04/26KB kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Sömmerda, Bahn-
hofstraße 9, 99610 Sömmerda erhoben werden.

Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung 
zu begründen.

Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulas-
sung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern haben keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wi-
derspruchs oder der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 
50 Metern nach § 80 Abs. 5 S. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der 
Zulassung beim Thüringer Oberverwaltungsgericht mit Sitz in Wei-
mar gestellt und begründet werden.

Umweltamt 			     Sömmerda, den 21.01.2026
Landkreis Sömmerda

Bekanntmachung der Stadt Kölleda

Anforderungen für Taubenmärkte 
im Landkreis Sömmerda

Es dürfen nur Hühner, Tauben, Gänse, Enten, Fasane, Perlhühner, 
Truthühner, Wachteln, Zwergwachteln, Meerschweinchen und Ka-
ninchen zum Markt verbracht werden, in deren Herkunftsbestand 
keine auf diese Tiere übertragbaren Krankheiten herrschen oder 
der Verdacht des Ausbruchs dieser Krankheiten zu befürchten ist 
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dem Veranstalter auszuhändigen. Der Veranstalter hat die Liste 
mindestens 21 Tage nach Ende der Veranstaltung aufzubewah-
ren und dem zuständigen VLÜA auf Verlangen vorzulegen.

Das Veterinäramt kann die Teilnahmebedingungen/Anforderung 
sowie die Genehmigung der Taubenmärkte jederzeit anpassen 
und ändern, wenn sich die Tierseuchenlage ändert.

Öffentliche Ausschreibung 			 
der Stadt Weißensee

Die Stadt Weißensee bietet Veranstaltern die 

Organisation und Durchführung des 
traditionellen Bierfestes 

der Stadt Weißensee für das Jahr 2026 an.

Sind Sie als Veranstalter interessiert, dann erwarten wir Ihre Be-
werbung mit folgenden Veranstaltungsinhalten:

Bierausschank mit Bier, gebraut nach dem ältesten deutschen 
Reinheitsgebot von 1434, sowie gastronomische Rundum-Versor-
gung.

Eventuell Schaustellerbetrieb (kleines Kinderkarussell, abhängig 
von den Platzverhältnissen).

Veranstaltungsort:
Marktplatz der Stadt Weißensee
Entsprechende Sitzgelegenheiten sind vorzuhalten.

Zeitrahmen:
Veranstaltungstag ist der Pfingstsonntag.
Option: Eine Ausweitung der Veranstaltung ist auf Samstag mög-
lich.

Veranstaltungsprogramm:
Sonntag		  Rahmenprogramm mit Frühschoppen 		
		  ab Vormittag
		  Offizielle Eröffnung ab 14.00 Uhr durch 		
		  den Bürgermeister
		  Bierfassanstich um 14.34 Uhr
		  Nachmittagsprogramm 				  
		  (Moderation/Show/Gesang/Blasmusik)
		  Kinder- und Familiennachmittag
		  Tanzabendveranstaltung, Lasershow

Tanzveranstaltung am Samstagabend

Referenzen über Organisation vergleichbarer Veranstaltungen 
müssen vorgelegt werden. Das Veranstaltungsgelände wird ge-
gen ein Entgelt entsprechend der Marktordnung zur Verfügung 
gestellt. Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. ä.) sind 
durch den Veranstalter zu tragen.

Eine Vorortbesichtigung des Geländes ist jederzeit möglich.

Die Vergabe erfolgt für das Kalenderjahr 2026, mit der Option auf 
Verlängerung auf weitere drei Jahre bei Zufriedenheit.

Interessenten werden gebeten, ihre schriftliche Bewerbung im 
verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Ausschreibung 
Weißensee – Bierfest – nicht öffnen“ bis zum 23.01.2026 an die 
Stadtverwaltung Weißensee, Sekretariat des Bürgermeisters, 
Marktplatz 26 in 99631 Weißensee zu senden. Für Fragen bzw. 
Terminabsprachen stehen wir gern unter der Rufnummer 036374 
22012 zur Verfügung.

Daniel Ecke
Bürgermeister

und in deren Herkunftsorten keine Sperr- oder Schutzmaßnahmen 
hinsichtlich Infektionskrankheiten bestehen.

Bedingungen für Hühner- und Wassergeflügel 	
der o.g. Arten:
1.	 Alle teilnehmenden Tiere müssen vor der Veranstaltung am 

Einlass durch einen beauftragten Tierarzt klinisch untersucht 
werden
oder
längstens 7 Tage vor der Ausstellung von einem praktizie-
renden Tierarzt klinisch untersucht werden und die Freiheit 
von klinischen Anzeichen der Geflügelpest muss mit einer 
Gesundheitsbescheinigung durch den praktizierenden Tier-
arzt bestätigt werden. Der praktizierende Tierarzt hat auf der 
Gesundheitsbescheinigung zu bestätigen, dass die auszustel-
lenden Tiere des Herkunftsbestandes mindestens 14 Tage vor 
der Anlieferung zum Ort der Ausstellung wildvogelsicher gehal-
ten worden sind (davon ausgenommen sind Tauben).

2.	 Enten und Gänse dürfen auf dem Markt nur aufgestellt wer-
den, soweit sie längstens 7 Tage vor dem Markt virologisch mit 
negativem Ergebnis auf aviäre Influenza untersucht worden 
sind. Diese Untersuchungspflicht entfällt, wenn Enten und Gän-
se im Herkunftsbestand gemeinsam mit Hühnern oder Puten 
gehalten werden.
Diese gemeinsame Haltung von Enten/Gänsen mit Hühnern 
oder Puten muss der zuständigen Behörde angezeigt werden. 
Das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
stellt dem Tierhalter eine schriftliche Bestätigung über die An-
zeige aus.
Nachweise über durchgeführte virologische Untersuchungen 
mit negativem Ergebnis oder die amtliche Bestätigung über die 
gemeinsame Haltung von Enten/Gänsen mit Hühnern oder Pu-
ten sind dem Veranstalter vorzulegen und zu prüfen.

3.	 Der Besitzer eines Hühner- oder Truthühner-Bestandes hat die 
Tiere seines Bestandes durch einen Tierarzt gegen die New- 
castle-Krankheit impfen zu lassen. Für zum Markt verbrachte 
Hühner oder Truthühner muss der Nachweis erbracht wer-
den, dass der Herkunftsbestand der Tiere regelmäßig entspre-
chend den Empfehlungen des Impfstoffherstellers gegen die 
Newcastle-Krankheit geimpft worden ist. Über die durchge-
führten Impfungen hat der Besitzer Nachweise zu führen und 
dem Veranstalter vorzulegen.

Bedingungen für Tauben:
1.	 Für Tauben wird eine Impfung gegen die Paramyxovirusinfek-

tion empfohlen.

Bedingungen für Kaninchen, Meerschweinchen:
1.	 Alle zum Markt verbrachten Kaninchen müssen aus einem Be-

stand kommen, der einen wirksamen Impfschutz gegenüber 
Hämorrhagischer Septikämie aufweist. Der Herkunftsbestand 
muss bis spätestens vierzehn Tage vor dem Verbringen der 
Tiere zum Markt geimpft sein. Die Durchführung der gefor-
derten Impfung ist durch tierärztliche Bescheinigungen nach-
zuweisen.

Am Taubenmarkt dürfen nur Geflügelhalter teilnehmen, die eine 
Registriernummer haben (gilt AUCH für Taubenhalter, dies gilt 
NICHT für Tierhalter von Kaninchen und Meerschweinchen).

Momentan laut des Erlasses des Thüringer Ministeriums für So-
ziales, Gesundheit, Arbeit und Familie vom 29.10.2025 wird ge-
fordert:

Bei Verkauf oder Tausch von Tieren im Rahmen einer Veranstal-
tung sind die abgebenden Halter zu verpflichten, mindestens

a. die VVVO-Nummer des Abgebenden und des Käufers
b. die Spezifikation, die Anzahl und die Kennzeichnung der ab-
gegebenen Tiere gut leserlich zu dokumentieren. Diese Liste ist 



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 02 / 21.01.2026  Seite 10

Öffentliche Ausschreibung 			 
der Stadt Weißensee

Die Stadt Weißensee bietet Veranstaltern 

die Organisation und Durchführung 
des jährlich stattfindenden Wasserfestes 

für das Jahr 2026 an. Sind Sie als Veranstalter interessiert, dann 
erwarten wir Ihr Konzept mit folgenden Veranstaltungsinhalten:

Auf dem Veranstaltungsgelände ist ein Festzelt mit entspre-
chenden Sitzgelegenheiten vorzuhalten.

Veranstaltungsort:
Festwiese am Gondelteich mit vorhandener Freilichtbühne

Zeitrahmen:
Drittes Wochenende im August von Freitag bis Sonntag

Veranstaltungsprogramme:
Freitagabend	 Jugend- und Tanzveranstaltung (Disko)
Samstag		  Kinder- u. Familiennachmittag sowie 			
		  Tanzabendveranstaltung 				  
		  Höhenfeuerwerk
Sonntag		  Frühschoppen sowie Musik und Unterhaltung

Gastronomische Versorgung und Schaustellerbetrieb an allen drei 
Festtagen

Referenzen über Organisation vergleichbarer Veranstaltungen 
müssen vorgelegt werden. Das Veranstaltungsgelände wird gegen 
ein Entgelt zur Verfügung gestellt. Die Nebenkosten (Strom, Was-
ser, Abwasser, Müll u. ä.) trägt ebenfalls der Veranstalter.

Eine Vorortbesichtigung des Geländes ist jederzeit möglich.

Die Vergabe erfolgt für das Kalenderjahr 2026, mit der Option auf 
Verlängerung auf weitere drei Jahre bei Zufriedenheit.

Interessenten werden gebeten, ihre schriftliche Bewerbung im 
verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Ausschreibung 
Weißensee – Wasserfest – nicht öffnen“ bis zum 27.02.2026 an 
die Stadtverwaltung Weißensee, Sekretariat des Bürgermeisters, 
Marktplatz 26 in 99631 Weißensee zu senden. Für Fragen bzw. 
Terminabsprachen stehen wir gern unter der Rufnummer 036374 
22012 zur Verfügung

Daniel Ecke
Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung 			 
der Stadt Weißensee

Die Stadt Weißensee sucht für die Saison 2026 einen Betreiber für 
den Bootsverleih am Gondelteich in 99631 Weißensee. Die Stadt 
Weißensee stellt dem Betreiber für diesen Zweck den Bootssteg, 
zwei Ruderboote und zwei Tretboote samt Zubehör zur Verfügung. 
Der Bootsverleih ist vom Betreiber selbständig zu organisieren. 

Die Pachtsaison ist witterungsbedingt von April bis Oktober be-
grenzt. Die Vergabe erfolgt für das Kalenderjahr 2026, mit der 
Option auf Verlängerung auf weitere drei Jahre bei Zufriedenheit.

Interessenten werden gebeten, ihre schriftliche Bewerbung inklu-
sive Nutzungskonzept im verschlossenen Umschlag mit dem Ver-
merk „Ausschreibung Weißensee – Bootsverleih – nicht öffnen“ 
bis zum 30.01.2026 an die Stadtverwaltung Weißensee, Abt. Lie-
genschaften, Marktplatz 26, 99631 Weißensee zu senden.

Für Fragen stehen wir gern unter der Rufnummer 036374 22017 
zur Verfügung.

Daniel Ecke
Bürgermeister

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbands	
„Finne“ gem. § 40 Abs. 2 ThürKO 

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Finne“ 
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 08.12.2025 folgende Beschlüs-
se mehrheitlich gefasst, welche hiermit öffentlich bekannt ge-
macht werden.

Die in der öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse liegen nach 
Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Sömmerda für 2 Wo-
chen in der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes „Finne“, 
Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda, zu den Sprechzeiten aus. 

Beschluss 125/2025
Wirtschaftsplan 2025 – 3. Änderung 

Nachtrag Investitionsplan des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 125/2025

Beschluss 126/2025
Vergabe Wirtschaftsprüfung für das Wirtschaftsjahr 2025

Drucksachen-Nr. 126/2025

Beschluss 131/2025
Partielle Änderung ABK 2. Fortschreibung 

5. Partielle Änderung der Investitionsplanung
ab dem Wirtschaftsjahr 2026

Drucksachen-Nr. 131/2025

Beschluss 127/2025
Bestätigung Wirtschaftsplan 2026 des AZV „Finne“

Drucksachen-Nr. 127/2025

Beschluss 128/2025
Bestätigung Finanzplan 2025-2029 des AZV „Finne“

Drucksachen-Nr. 128/2025

Beschluss 135/2025
Bestätigung Verwaltungsvereinbarung nach § 23 (5) ThürStrG 
zwischen der Stadt Kölleda und dem AZV zu ON Beichlingen 

Drucksachen-Nr. 135/2025

Beschluss 124/2025
Beantragung von Baumaßnahmen zur Förderung durch das 

Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz 
und Forsten (TMUENF) für das Wirtschaftsjahr 2026

Drucksachen-Nr. 124/2025

Beschluss 118/2025
Vergabe von Bauleistungen

Ortsnetz Rastenberg, Schmutzwasserleitung  
Kapellenberg und Hochtalstraße 

Drucksachen-Nr. 118/2025

Beschluss 120/2025
Vergabe von Bauleistungen

Ortsnetz Kölleda, Kanalbau Feistkornstraße
Drucksachen-Nr. 120/2025

Beschluss 117/2025
Vergabe von Bauleistungen

Jahresvertrag für Reparatur- und 
Störfallbeseitigung an Abwassernetzen

Drucksachen-Nr. 117/2025

Beschluss 121/2025
Vergabe Ingenieurleistungen

Ingenieurleistungen zur Unterstützung
Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

Drucksachen-Nr. 121/2025

Beschluss 133/2025
Vergabe Ingenieurleistungen
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Ingenieurleistungen Stadt Kölleda, OT Battgendorf
Drucksachen-Nr. 133/2025

Beschluss 130/2025
Wartungsvertrag BN-Automation ab 2026

Drucksachen-Nr. 130/2025

Bekanntmachung des Trinkwasserzweckverbands	 
„Thüringer Becken“ gem. § 40 Abs. 2 ThürKO 

Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Thü-
ringer Becken“ hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 08.12.2025 
folgende Beschlüsse mehrheitlich gefasst, die hiermit öffentlich 
bekannt gemacht werden.

Die in der öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse liegen nach 
Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Sömmerda für 2 
Wochen in der Geschäftsstelle des Trinkwasserzweckverbandes 
„Thüringer Becken“, Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda, zu den 
Sprechzeiten aus. 

Beschluss 61/2025
Vergabe Wirtschaftsprüfung für das Wirtschaftsjahr 2025

Drucksachen-Nr. 062/2025

Beschluss 62/2025
Bestätigung Wirtschaftsplan 2026 des TWZV „Thüringer Becken“

Drucksachen-Nr. 063/2025

Beschluss 63/2025
Bestätigung Finanzplan 2025-2029 des 

TWZV „Thüringer Becken“
Drucksachen-Nr. 065/2025

Beschluss 64/2025
Vergabe Bauleistung  

Sömmerda, Gartenberg, Richard-Wagner-
Straße – BA2025 (4. BA)

Drucksachen-Nr. 066/2025

Beschluss 65/2025
Vergabe Bauleistung

Kabelverlegung in Lützensömmern
zwischen der Pumpstation und Brunnen E1

Drucksachen-Nr. 067/2025

Beschluss 67/2025
Verlängerung Jahresvertrag für Erd- und Oberflächenarbeiten 

im gesamten Verbandsgebiet April 2026 bis März 2027
Drucksachen-Nr. 069/2025

Beschluss 39/2025
Wartungsvertrag BN-Automation ab 2026

Drucksachen-Nr. 070/2025

Der Landrat informiert

Nachruf der Gemeinde Großmölsen

Mit tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied von

Frank Störzner
unserem geschätzten Freund und Ehrenbürger von Großmölsen. 
Mit seinem Tod verliert unsere Gemeinde einen außergewöhnlich 
engagierten Menschen, einen kenntnisreichen Heimatforscher 
und einen unermüdlichen Bewahrer regionaler Geschichte.

Frank Störzner widmete sein Leben mit großer Leidenschaft der 
Erforschung der Heimat, insbesondere der Stein- und Sühnekreuze 

in Thüringen. Mit wissenschaftlicher Genauigkeit und zugleich 
spürbarer Liebe zum Detail machte er diese oft übersehenen 
Zeugnisse vergangener Jahrhunderte sichtbar und verständlich. 
Sein Wirken war geprägt von Ausdauer, Bescheidenheit und dem 
festen Willen, historisches Wissen für kommende Generationen 
zu bewahren.

Auch Großmölsen lag ihm stets besonders am Herzen. Noch im 
September 2025 bereicherte er im Rahmen der 1250-Jahrfeier 
unsere Festlichkeiten mit einem vielbeachteten Vortrag über die 
Via Regia.

Mit großer Sachkenntnis und anschaulicher Erzählweise verstand 
er es, Geschichte lebendig werden zu lassen. Sein Vortrag stieß 
auf großes Interesse und fand allseitiges Lob bei den zahlreichen 
Besucherinnen und Besuchern – ein bewegendes Zeugnis seiner 
Fachkompetenz und seines Engagements bis zuletzt.

Frank war nicht nur ein Forscher, sondern auch ein Mensch, der 
sein Wissen gerne teilte, andere begeisterte und zum Nachden-
ken anregte. Seine Arbeit hat bleibende Spuren hinterlassen – in 
Archiven und Publikationen ebenso wie in den Herzen der Men-
schen, die ihn kannten.

Wir werden Frank Störzner ein ehrendes Andenken bewahren. 
Sein Wirken für die Heimatforschung und seine Verbundenheit 
mit Großmölsen bleiben unvergessen.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestan-
den.

Die Bürger der Gemeinde Großmölsen
Der Gemeinderat

Der Bürgermeister Tobias Ballin

Nachruf

In Trauer und Dankbarkeit nimmt der 
Landkreis Abschied vom Heimatforscher

Frank Störzner
Schon als Schüler faszinierten ihn heimatkundliche  
Forschungen. Seit seinem 15. Lebensjahr war er als  

ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger aktiv und  
veröffentlichte mit gerade einmal 18 Jahren die  
Festschrift zur 1100-Jahrfeier von Kleinmölsen. 

Frank Störzner galt als ausgewiesener Kenner  
Thüringer Klein- und Flurdenkmale. Seine  

zweibändige Publikation „Steinkreuze in Thüringen“  
zählt zu den Standardwerken auf  

diesem Forschungsgebiet. 

Neben den steinernen Zeugen der Vergangenheit  
widmete sich Frank Störzner als Ortschronist  

von Kleinmölsen heimatgeschichtlichen Themen.  
In seinen Publikationen und Vorträgen befasste er 

sich auch mit der Geschichte umliegender Orte. 

Für sein Engagement erhielt Frank Störzner 1996 
den Thüringischen Denkmalschutzpreis und 

2011 das Thüringer Ehrenamtszertifikat.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Den Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Die Mitarbeiter des Kreisarchivs Sömmerda
Landrat Christian Karl
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Das Veterinär- und Lebensmittel-		
überwachungsamt informiert

Änderungen für Jäger zum 1. Januar 2026

1.	 Bei Abgabe von Dachs- und Wildschweinproben in der Trichi-
nenuntersuchungsstelle (Veterinäramt, Wielandstr. 4, 99610 
Sömmerda) ist die amtliche Probenahmeberechtigung des Jä-
gers mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen. 

2.	 Geänderte Annahmezeiten für Dachs- und Wildschweinproben 
im Veterinäramt Sömmerda:
Die Probenannahme findet ab der 2. KW 2026 mittwochs nicht 
mehr statt. Die restlichen Annahme- und Untersuchungszeiten 
bleiben bestehen. Die Abgabe kann weiterhin über den rechten 
Seiteneingang des Gebäudes (Klingel Veterinäramt) zu fol-
genden Zeiten erfolgen:

Annahme Untersuchung

Montag 08.00-10.00 Uhr 10.00-12.00 Uhr

Dienstag 08.00-10.00 Uhr
14.00-17.30 Uhr

10.00-12.00 Uhr

Mittwoch - -

Donnerstag 08.00-10.00 Uhr 10.00-12.00 Uhr

Freitag 08.00-10.00 Uhr -

An gesetzlichen Feiertagen und Schließtagen des Landratsamtes 
bleibt das Labor geschlossen. Untersuchungszeiten können je 
nach Probenaufkommen variieren. Die Untersuchungskosten be-
tragen 10,00 Euro pro zu untersuchende Probe.

Für Rückfragen steht Ihnen das Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt gern zur Verfügung unter Tel.: 03634 354-533. 

Hinweis der Redaktion: 
Die am 14. Januar 2026 im Amtsblatt veröffentlichte Mitteilung 
wurde um die Abgabemöglichkeit am Dienstagnachmittag ergänzt. 

Fischerprüfung zur Erlangung 			 
des ersten Fischereischeines

Die untere Fischereibehörde des Landkreises Sömmerda gibt be-
kannt, dass die erste staatliche Fischerprüfung in Sömmerda für 
das Jahr 2026 am 25. April 2026 stattfindet. Interessenten, die an 
einem Vorbereitungslehrgang oder einem Online-Kurs teilgenom-
men haben bzw. teilnehmen, können sich bis spätestens 28. März 
2026 zur Fischerprüfung anmelden.

Die Anmeldung hat beim Landratsamt Sömmerda, Untere Fische-
reibehörde, Bahnhofstr. 9 in 99610 Sömmerda zu erfolgen. Mit der 
Anmeldung werden Prüfungsgebühren i. H. v. 35,00 Euro erhoben.

Neben der persönlichen oder postalischen Anmeldung können 
der Antrag und die Zahlung auch vollständig elektronisch über den 
Thüringer Antragsassistenten für Verwaltungsleistungen (ThAVEL) 
„Antrag auf Zulassung zur Fischerprüfung zur Er-
langung des ersten Fischereischeines“ eingereicht 
werden. Um direkt mit der elektronischen Antrag-
stellung zu beginnen, scannen Sie einfach den nach-
folgenden QR-Code. 

Zum Online-Service gelangen Sie alternativ über den Zuständig-
keitsfinder unter 

https://verwaltung.thueringen.de 

oder unsere Internetseite 

https://www.landkreis-soemmerda.de/ 
Seiten/Leistungen.aspx

Das Abfallwirtschaftsamt informiert

Abfallentsorgung:  
An-, Ab- und Ummeldungen

Was ist zu melden?
•	 Ein- und Auszug
•	 Geburten und Sterbefälle
•	 An-, Ab- und Ummeldung des Gewerbes und Änderung 	

der Beschäftigtenzahl
•	 Änderung des Grundstücks- oder Wohnungseigentümers
•	 An- und Abmeldung von Tonnen, defekte Tonnen, Tonnen-

tausch (Angabe der Tonnengröße und gegebenenfalls der Be-
hälternummer nicht vergessen!)

Wer muss melden?
•	 Eigentümer bewohnter oder gewerblich genutzter Grund-

stücke, gegebenenfalls Hausverwalter
•	 Wohnungseigentümer (nach dem Wechsel der bisherige und 

der neue Eigentümer)

Die Meldung beim Einwohnermeldeamt reicht nicht aus. Sie wird 
nicht automatisch an die Gebührenstelle der Abfallwirtschaft wei-
tergeleitet. 

Änderungsmeldungen sind immer direkt vom Grundstückseigen-
tümer/Verwalter mitzuteilen.

Die in unregelmäßigen Abständen mit den Meldeämtern durchge-
führten Datenabgleiche zeigen, dass längst nicht alle Gebühren-
pflichtigen ihrer Mitteilungs- und Auskunftspflicht nachkommen. 
In diesen Fällen erfolgt eine Nachveranlagung und gegebenenfalls 
eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Wann, wie und wem muss gemeldet werden?
•	 innerhalb von 2 Wochen nach Eintritt der Veränderung

•	 schriftlich, auch per Fax oder E-Mail, mit Nachweis (z.B. Kopie: 
Personalausweis, Bescheinigung vom Einwohnermeldeamt, 
Geburts- oder Sterbeurkunde, Bescheinigung vom Gewerbe-
amt, Kaufvertrag, Grundbuchauszug, Gewerbeanmeldung, 
-abmeldung und -ummeldung, Veränderung der Beschäftigten-
zahl) an das 

Landratsamt Sömmerda				  
Abfallwirtschaftsamt					   
Bahnhofstraße 9					   
99610 Sömmerda
E-Mail: abfallgebuehrenstelle@lra-soemmerda.de
Fax-Nr.: 03634 354-326

Die entsprechenden Formulare

	) Erhebungsbogen für private Haushalte

	) Erhebungsbogen für Gewerbe

	) Formular Tonnentausch

finden Sie auf unserer Homepage www.lra-soemmerda.de unter 
Verwaltung – Abfallwirtschaft. 

Bitte vergessen Sie als Vermieter nicht, Mieterwechsel sowie Ge-
burten und Sterbefälle Ihrer Mieter dem Abfallwirtschaftsamt 
mitzuteilen, auch wenn keine Änderung bei der Tonnengröße er-
folgen soll.

Wenn Sie bereit sind, eine Telefonnummer für Rückfragen anzuge-
ben, können Fragen in einem Gespräch meist direkt geklärt wer-
den und ein mehrmaliger zeitaufwändiger Schriftwechsel entfällt. 

Gerade bei einem Wechsel des Grundstückseigentümers (Verkauf, 
Schenkung, Sterbefall) ist die Meldung durch den neuen Eigen-
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tümer unter Vorlage des Grundbuchauszuges oder vorab eines 
Teilauszuges aus dem Kauf-/Schenkungsvertrag schnellstmöglich 
erforderlich. Ebenso die Mitteilung, ob das Grundstück weiter be-
wohnt wird oder gegebenenfalls zeitweise leer steht.

Dabei ist auch die Frage zu klären, ob und in welchem Umfang die 
Rest- und Wertstoffbehälter genutzt werden.

Festumzug zum Stadtjubiläum 2026 – 		
Anmeldung online möglich 

Im Jahr 2026 begeht die Stadt Sömmerda ein bedeutendes Jubi-
läum: 1150 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 
876. In dieser historischen Nennung sind auch die heutigen Orts-
teile Wenigensömmern und Frohndorf erwähnt – ein Anlass, der 
im kommenden Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen im gesamt-
en Stadtgebiet gewürdigt wird.

Einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres wird der große Festum-
zug am Sonntag, den 24. Mai 2026, sein. Er findet im Rahmen der 
Festwoche vom 18. bis 24. Mai statt und soll an die erfolgreiche 
Tradition des Thüringentages 2019 in Sömmerda anknüpfen. Da-
mals säumten tausende Zuschauerinnen und Zuschauer die Stra-
ßen – ein Bild, das im kommenden Jahr wieder erlebbar werden 
soll.

Ab sofort haben Vereine, Schulen, Kitas, Institutionen und private 
Gruppen die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme am Festumzug 
anzumelden. Das entsprechende Formular steht auf der städ-
tischen Homepage unter https://www.soemmerda.
de/fileadmin/user_upload/stadt/formulare/1150_
Anmeldung_Festumzug.pdf zur Verfügung und kann 
dort direkt heruntergeladen werden. Zusätzlich ist 
der Zugang auch direkt über den QR-Code möglich. 

Die Stadt Sömmerda freut sich auf eine rege Beteiligung und viele 
kreative Beiträge aus dem gesamten Stadtgebiet und der Region. 
Der Festumzug soll die Vielfalt, das Vereinsleben und die Verbun-
denheit der Menschen in und um Sömmerda sichtbar machen – 
und damit einen zentralen Beitrag zum Gelingen des Jubiläums-
jahres leisten.

Glasperlenspiel & Samu live auf dem Obermarkt:
Antenne Thüringen übernimmt Bühnenprogramm	 
zum Festwochenende

Mit einem Riesenschritt in der Programmplanung nimmt die Fest-
woche zum Jubiläumsjahr „1150 Jahre Sömmerda“ weiter Ge-
stalt an: Mitte Dezember wurde der Vertrag mit Antenne Thürin-
gen unterzeichnet – und damit die musikalische Bespielung des 
Pfingstwochenendes auf der Hauptbühne am Obermarkt offiziell 
besiegelt. Die Stadt konnte mit dem etablierten Privatsender so-
wie dessen digitalem Programm Dorfkindradio zwei starke Medi-
enpartner für das Wochenende gewinnen, das als Höhepunkt der 
Festwoche vom 18. bis 24. Mai 2026 geplant ist.

Was das konkret bedeutet: Am Freitag, den 22. Mai 2026, wird 
Dorfkindradio – das junge, auf Partymusik spezialisierte Radio-
programm von Antenne Thüringen – mit einem energiegeladenen 
Bühnenprogramm den Startschuss für das musikalische Festival-
feeling im Herzen der Stadt geben. Headliner des Abends ist Samu, 
der sich in den vergangenen Jahren als charismatischer Live-Per-
former und Stimmungsgarant einen Namen gemacht hat. Ob bei 
Großevents, auf Mallorca als Frontmann von Samus Alpenwahn-
sinn oder bereits dieses Jahr in Sömmerda – Samu steht für aus-
gelassene Partystimmung, Publikumsnähe und Entertainment auf 
höchstem Niveau. Für die Festwoche in Sömmerda verspricht sein 
Auftritt einen unvergesslichen Start ins lange Pfingstwochenende.

Am Samstag, den 23. Mai, folgt ein echter Top-Act der deutschen 
Popmusik: Glasperlenspiel. Das Duo um Caro und Daniel Grunen-
berg bringt seine beeindruckende Live-Show auf den Obermarkt 

und liefert damit einen weiteren Höhepunkt im Rahmen des Fest-
jahres. Mit Hits wie „Geiles Leben“, „Echt“ oder „Royals & Kings“ 
sowie jüngeren Veröffentlichungen wie „WSD“ (mit Culcha Can-
dela) ist Glasperlenspiel seit Jahren eine feste Größe in der deut-
schen Musiklandschaft – tanzbar, publikumsnah und voller Ener-
gie. 

Die mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Band steht für 
große Popmomente, moderne Sounds und generationsübergrei-
fende Begeisterung. Dass ein Act dieser Größenordnung Teil der 
Festwoche ist, unterstreicht den Anspruch der Stadt, das Jubiläum 
nicht nur historisch, sondern auch zeitgemäß und mitreißend zu 
feiern.

Mit den beiden Konzertabenden am Pfingstwochenende wird der 
Obermarkt zur musikalischen Hauptbühne des Festjahres. Der Zu-
gang zu den Veranstaltungen ist kostenfrei. 

Die Konzerte bilden den Höhepunkt im Rahmen der siebentägigen 
Festwoche, in der Sömmerda sich mit zahlreichen Veranstaltungs-
formaten, Themenmeilen, Kulturangeboten und Beteiligungsak- 
tionen als lebendige, offene und vielfältige Stadt präsentiert.

Finnischer Abend 

Nutzungsplan für den 				  
Standortübungsplatz Bad Frankenhausen 

Schießwarnung Februar

1.	 Es ist verboten,

•	 den Standortübungsplatz unbefugt zu betreten,

•	 sich Munition und Munitionsteile widerrechtlich anzueignen,

•	 sowie Blindgänger zu berühren. 

Es besteht Lebensgefahr!

2.	 Ausnahmegenehmigungen zum Betreten des StOÜbPl sind 
ausschließlich über den Fw StOAngel, Kyffhäuser-Kaserne, 
06567 Bad Frankenhausen, oder telefonisch unter Tele-
fon-Nr.: 034671 53-4025/4026 zu beantragen.

3.	 Vorsicht! 	  
Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Straßenver-
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schmutzungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind 
eine ständige Gefahr auf dem Standortübungsplatz.

4.	 Fundorte von Blindgängern sind zu kennzeichnen und unver-
züglich dem Fw StOAngel zu melden. 

5.	 Gesperrte Geländeteile sind durch:
•	 Schranken
•	 gesetzte rote Flaggen
•	 Verbotsschilder und Absperrposten

gekennzeichnet und dürfen in keiner Weise betreten werden.

6.	 Der Mutzenbrunnen ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Es be-
steht ein generelles Betretungs- und Befahrungsverbot für die-
sen Bereich.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen dem Verbot eine militä-
rische Anlage betritt, handelt ordnungswidrig nach dem Paragraf 
114 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Jeder Verstoß wird 
zur Anzeige gebracht.

Im Auftrag
Im Original gezeichnet

Keil
Stabsfeldwebel und Fw StOAngel 	

Warnzeiten für den Standortübungsplatz
im Februar 2026

Datum Zeit

02.02.2026 07.00-17.00 Uhr

03.02.2026 07.00-17.00 Uhr

04.02.2026 07.00-22.00 Uhr

05.02.2026 07.00-17.00 Uhr

09.02.2026 07.00-17.00 Uhr

10.02.2026 07.00-17.00 Uhr

11.02.2026 07.00-22.00 Uhr

12.02.2026 07.00-17.00 Uhr

16.02.2026 07.00-17.00 Uhr

17.02.2026 07.00-17.00 Uhr

18.02.2026 07.00-17.00 Uhr

19.02.2026 07.00-22.00 Uhr

23.02.2026 07.00-17.00 Uhr

24.02.2026 07.00-17.00 Uhr

25.02.2026 07.00-17.00 Uhr

26.02.2026 07.00-17.00 Uhr

Schießzeiten können sich täglich ändern. 

Das Ordnungsamt informiert

Das 4. Informationstechnikbataillon 383 führt 

vom 4. bis 5. Februar 2026 
eine Übung, „Marschausbildung mit KFZ zur Vorbereitung auf Ver-
legung TrpÜbPl BERGEN“ durch. An der Übung nehmen vom 4. bis 
5. Februar 2026 insgesamt 40 Soldaten mit 23 Radfahrzeugen teil. 

Es können sich während dieser Bundeswehrübung Behinderungen 
im Straßenverkehr, insbesondere im Bereich A71 Anschlussstelle 5 
Sömmerda Ost, Rastanlage Leubinger Fürstenhügel sowie B4 Rich-
tung Straußfurt ergeben.

Übungsraum: siehe Kartenausschnitt

Es handelt sich um eine Übung. Für die Bevölkerung besteht hier-
bei keinerlei Gefahr. Nähere Auskünfte über die Schadensabwick-
lung bei eventuell auftretenden Manöverschäden erteilt das Land-
ratsamt Sömmerda/Ordnungsamt unter Telefon 03634 354-331 
oder per E-Mail an ordnungsamt@lra-soemmerda.de 

Funktionsweise und Standorte von auto-	
matisierten externen Defibrillatoren (AED) 	

Der „plötzliche Herztod“ stellt die Todesursache Nummer 1 in der 
westlichen Welt dar. Alleine in Deutschland sterben jährlich mehr 
als 100.000 Menschen außerhalb von Krankenhäusern an einem 
plötzlichen Versagen der Herzfunktion. 

Handhabung des AED
Ersthelferinnen und Ersthelfer führen die Defibrillation mit AED 
durch. AED haben zwei Flächenelektroden, die auf den Brustkorb 
fest aufgebracht werden müssen. Alle Schritte, die zu tun sind, 
werden über eine Sprachsteuerung per Ansage und/oder über gut 
sichtbare Text- oder Piktogrammhinweise mitgeteilt. 

Nach Aufkleben der Elektroden erfolgt automatisch eine EKG-Ana-
lyse. Danach erhält man bei Vorliegen einer defibrillierbaren Herz-
rhythmusstörung die Aufforderung, durch Knopfdruck den Elek-
troschock auszulösen (halbautomatischer AED) oder es erfolgt 
eine automatische Schockabgabe des Gerätes innerhalb weniger 
Sekunden (vollautomatischer AED). Nach der Schockabgabe gibt 
das Gerät Anweisungen zum weiteren Vorgehen.

Die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Defibrillation wird 
mittels modernster Medizintechnik vom AED übernommen, so 
dass sie auch von Personen, die über keinerlei EKG-Kenntnisse 
verfügen, einfach und sicher eingesetzt werden können.

Eine versehentliche oder falsche Schockabgabe durch den Anwen-
der oder das Gerät ist ausgeschlossen. Denn nur, wenn der AED 
ein Herzkammerflimmern sicher erkannt hat, gibt er den Elektro-
schock frei. Selbstverständlich ist wie bei jedem Notfall auch beim 
Einsatz eines AED der Rettungsdienst sofort zu rufen, damit früh-
zeitig die erweiterten Maßnahmen eingeleitet werden können. 

Im Folgenden finden Sie die Standorte von AEDs in den Gemein-
den im Landkreis Sömmerda, welche auf Basis der Feuerwehrsta-
tistik erfasst wurden. Sofern Standorte nicht erfasst sind, können 
diese per E-Mail an kbi@lra-soemmerda.de gemeldet werden.
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Bürgersprechtag in Sömmerda

Dienstag, 27. Januar, 9.00 Uhr
Landratsamt Sömmerda 

Wielandstraße 4, Raum 2.38

Der Bürgerbeauftragte ist die Ombudseinrichtung des Freistaats 
Thüringen in allen öffentlich-rechtlichen Sachverhalten. Bürge-
rinnen und Bürger erhalten Beratung und Hilfe in Behördenan-
gelegenheiten und Unterstützung bei Problemen mit Ämtern und 
staatlichen Stellen.

Jeder hat das Recht, sich mit seinem Anliegen an den Bürgerbe-
auftragten zu wenden. Er hilft schnell und unbürokratisch bei der 
Suche nach einer einvernehmlichen Lösung, klärt schwierige Sach-
verhalte und erläutert rechtliche Zusammenhänge. Die Beratung 
ist kostenfrei.

Die stellvertretende Bürgerbeauftragte, Dr. Anne Debus, kommt 
zu einem Sprechtag nach Sömmerda. Im Rahmen des Sprechtags 
werden Bürgerinnen und Bürger beraten und können ihre Anlie-
gen und Fragen vorbringen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, dass Interessier-
te unter der Telefonnummer 0361 573113871 zuvor einen persön-
lichen Gesprächstermin vereinbaren. Unterlagen zu den Anliegen 
wie etwa Bescheide oder andere Behördenschreiben sollten zu 
den Terminen bereits mitgebracht werden.

Bürgeranliegen können auch per E-Mail an post@buergerbeauf-
tragter-thueringen.de sowie schriftlich an das Postfach 90 04 55, 
99107 Erfurt gerichtet werden.

Weitere Termine für Sprechtage sowie Informationen zur Arbeit 
des Bürgerbeauftragten finden Sie unter 

www.buergerbeauftragter-thueringen.de

Nichtamtlicher Teil

Wirtschaft – Arbeit – Umwelt

Auszeichnung für Ausbildung bei Mubea 

Mubea Weißensee wurde von der IHK Erfurt und der Agentur für 
Arbeit Thüringen Mitte als „Hervorragender Ausbildungsbetrieb“ 
ausgezeichnet. Für das Ausbildungsjahr 2025 ist Mubea damit das 
einzige ausgezeichnete Unternehmen aus dem Landkreis Söm-
merda – und das bereits zum vierten Mal seit 2003. 

Besonders hervorgehoben wurde dabei das außergewöhnliche 
Engagement des Unternehmens bereits vor dem Abschluss eines 
Ausbildungsvertrages. Denn insbesondere bei der Berufsorientie-
rung – egal ob Schülerpraktika, Praxistage oder Elternabende – ist 
das fünfköpfige Ausbildungsteam bereits aktiv. 

Dazu kommt das langjährige Engagement in der Berufsausbildung 
mit hervorragenden Lehr- und Lernbedingungen im werkseigenen 
Ausbildungszentrum, überdurchschnittlichem Einsatz für die Aus-
bildung der Jugendlichen und starken Prüfungsergebnissen der 
Auszubildenden. Das setzt Maßstäbe für die Region.

Überreicht wurde die Ehrung durch Dr. Cornelia Haase-Lerch, 
Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt und Irena Michel, Vorsit-
zende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen 
Mitte. 

Standortleiter Stefan Werner und Ausbildungsleiter Jens Puttkam-
mer nahmen Urkunde und Glückwünsche stellvertretend für die 
gesamte Ausbildungsabteilung entgegen. Stefan Werner betonte: 
„Gerade auch in herausfordernden Zeiten setzt Mubea konse-
quent auf Ausbildung und hat im vergangenen Jahr nochmals kräf-
tig in das werkseigene Ausbildungszentrum investiert.“

v.l.n.r: Dr. Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der IHK 
Erfurt, Stefan Werner, Standorleiter Mubea Weißensee, Jens Putt-
kammer, Ausbildungsleiter Mubea Weißensee, Irena Michel, Vor-
sitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen 
Mitte

Auch in diesem Jahr sind wieder 13 Ausbildungsplätze in den Be-
rufen Maschinen- und Anlagenführer, Werkzeugmechaniker, Me-
chatroniker, Industriemechaniker und Fachlagerist zu vergeben. 
Über die Möglichkeiten der Ausbildung und das Ausbildungszen-
trum kann sich beim Tag der Ausbildung am 13. Juni 2026 und 
im Internet unter www.mubea.com/de/weissensee-ausbildung 
informiert werden.

Mandy Neumann
Mubea Fahrwerksfedern GmbH

Dagmar Ebbecke übernimmt Geschäftsführung 	
des KMG Klinikums Sömmerda

Am 1. Januar 2026 hat Dagmar Ebbecke die Geschäftsführung des 
KMG Klinikums Sömmerda übernommen. Dirk Klebingat bleibt als 
Regionalgeschäftsführer für die Thüringer KMG Klinikstandorte 
Sömmerda und Sondershausen sowie den Standort Luckenwalde 
verantwortlich.

Dagmar Ebbecke stammt gebürtig aus Halle an der Saale. Die 
54-Jährige war seit 1995 im klinischen Bereich als Logopädin tä-
tig und verfügt hier über eine zwanzigjährige Erfahrung als Füh-
rungskraft. Durch diesen Werdegang hat sie umfassende Kenntnis 
erworben bei Aufgaben wie dem Aufbau eines Fachbereichs, der 
Steuerung interner Klinikprozesse, der strategischen Ausrichtung 
in Bezug auf Personal, inhaltliche Ausrichtung und Weiterentwick-
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lung einer Abteilung sowie bei der Verantwortung für die Bereiche 
Budget und Verwaltung. Die Qualifikation hierzu hat sie durch 
zahlreiche Weiterbildungen erworben. Zusätzlich war sie als Praxi-
sanleiterin mit Ausbildungsaufgaben betraut.

Seit 2022 konzentriert sich Dagmar Ebbecke gänzlich auf Füh-
rungsaufgaben im Verwaltungsbereich von Gesundheitsunter-
nehmen und hat sich aus der praktischen therapeutischen Tätig-
keit zurückgezogen. Zuletzt war sie COO bei der Moritz Klinik der 
Gräflichen Kliniken in Bad Klosterlausnitz.

Dagmar Ebbecke freut sich auf ihre Tätigkeit am KMG Klinikum 
Sömmerda: „Die Krankenhauslandschaft durchläuft aktuell große 
Veränderungen. Das KMG Klinikum Sömmerda ist fachlich ausge-
zeichnet aufgestellt und bietet alle Voraussetzungen, hochwertige 
Medizin jenseits von Ballungszentren auch noch in Zukunft anbie-
ten zu können. Mit dem Neubau sind darüber hinaus alle Weichen 
dafür gestellt, das Angebot auch für eine überregionale Bedeu-
tung für die medizinische Versorgung weiterzuentwickeln. Damit 
diese Aufgabe gelingt, sind Kollegialität, Empathie, Menschlichkeit 
und die Motivation der Mitarbeitenden entscheidende Faktoren. 
Ich möchte dazu beitragen, dass alle Kolleginnen und Kollegen 
stolz sind auf ihr Krankenhaus und auf das, was sie für unsere Pa-
tientinnen und Patienten leisten. Das ist wichtig, damit wir ein at-
traktiver Arbeitgeber bleiben und sich Patientinnen und Patienten 
auch jenseits der hochwertigen medizinischen und pflegerischen 
Versorgung gut am KMG Klinikum Sömmerda aufgehoben fühlen. 
Ich freue mich sehr darauf, dies mit allen Akteurinnen und Ak-
teuren vor Ort mitzugestalten.“

Dirk Klebingat, Regionalgeschäftsführer der KMG Kliniken für Thü-
ringen und Südbrandenburg: „Mit Dagmar Ebbecke haben wir 
eine Geschäftsführerin für Sömmerda verpflichten können, die 
zum einen über das fachliche Knowhow für das Klinikmanagement 
verfügt und zum anderen die notwendigen Qualitäten in der Füh-
rung von Mitarbeitenden mit sich bringt, die entscheidend sind 
für den kollegialen Zusammenhalt und die Weiterentwicklung un-
seres Klinikums, gerade auch im Zusammenhang mit dem Neu-
bau. Ich heiße Dagmar Ebbecke herzlich bei uns willkommen und 
wünsche Ihr gutes Gelingen bei ihren Aufgaben.“

Sascha Nenninger 

Vereine und Verbände

Wenn die Weihnachtsgans ein 			 
goldenes Federkleid trägt

Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders wurde am 7. De-
zember 2025 in Udestedt ein märchenhaftes Theaterstück aufge-
führt, um den Menschen eine Freude zu machen. 

(Foto: K. Adam)

Die Märchenvorlage der Gebrüder Grimm hat die Grundlage für 
ein magisches Familienprogramm in Udestedt geboten. Rainer 
Fräde hatte das Märchenspiel „Die goldene Gans“ für das Publi-
kum neu ausgearbeitet. Es brauchte nicht viel Werbung für das 

Laienspiel, der Saal des Weimarischen Hofes war voll besetzt, Be-
sucher aus nah und fern genossen das Stück.

In der alten Teichmühle am Schwanseer Forst wohnten die drei 
Schustergesellen, die Brüder Hinz, Kunz und Klaus – er war der 
Jüngste und wurde Dümmling genannt. Klaus wurde verachtet und 
verspottet, alle anstehenden Arbeiten wurden auf ihn abgewälzt. 
So kam es, dass der Dümmling in den Wald geschickt wurde, um 
einen Handwagen voll Brennholz für den Küchenofen zu holen.

Als Klaus in den Wald kam, begegnete ihm ein altes und er-
schöpftes Kräuterweib. Da der Schustergeselle ein sehr hilfsbe-
reiter Bursche war, bot er der Kräuterfrau von seinem Brot und 
seinem Wasser an. Aber es war wie verhext, das Brot in seinem 
Korb war plötzlich ein deftiges Frühstück und statt Wasser fand er 
leckeren Apfelsaft vor. Aber die Geschichte wird noch seltsamer. 
Die alte Frau meinte, dass Klaus dreimal kräftig mit seiner Axt auf 
eine alte Tanne schlagen soll. Danach erlebte der Dummling noch 
sein blaues Wunder! 

Denn da saß doch tatsächlich eine Gans mit Federn aus purem 
Gold unter dem Baum! Eine echte Wundergans! Weil der kleine 
Klaus ein herzensguter Mensch war, kam ihm gleich eine Idee. Er 
dachte sich „Die goldene Gans, die bringe ich zum Schloss. Die 
Prinzessin Luise, die freut sich garantiert über diesen wunderschö-
nen Vogel.“ Leider hatte die Prinzessin das Lachen verlernt und 
die Freude am Leben verloren. „Vielleicht kann ich ihr helfen, das 
Lachen wiederzufinden. Wer will schon immer traurig sein.“

Und nun kommt das ABER…Denn im Schwanseer Forst lebte zu 
dieser Zeit der gefährliche Räuber Hotzenplotz und mit dem ist 
nicht gut Kirschen essen! Es kommt, wie es kommen muss: Hot-
zenplotz entdeckt den armen Klaus auf dem Weg durch sein Räu-
bergebiet und freut sich über seinen Glückstag. Es war aber kein 
Glückstag, sondern Pech, denn der Schuster hatte nichts zu bie-
ten, er war arm wie eine Udschter Kirchenmaus. So blieb der gie-
rige Hotzenplotz an der goldenen Gans kleben, als er sie rauben 
wollte und musste notgedrungen mitwandern – ob er nun wollte 
oder nicht.

Der Weg zum Schloss führt über Udestedt, dort gab es damals 
eine Dorfschänke, wo es immer herrlich kühles Bierchen und eine 
zünftige Brotzeit für müde Wanderer und auch noch nette Kell-
nerinnen gab. Leider war die Kellnerin Lotte nicht nur freundlich, 
sondern auch gierig und klebte deshalb ebenso an der goldenen 
Gans fest. 

Das ganze Theater gab so ein Durcheinander, dass auch die Mu-
siker – gegen Freibier natürlich – zur Hilfe kamen… und ebenfalls 
kleben blieben. Aber Klaus setzte seinen Weg zum Schloss unbe-
irrt fort. Tatsächlich war er im Schloss willkommen und konnte der 
wunderschönen Prinzessin wirklich das Lachen zurückbringen. 
Luise war so glücklich darüber, schenkte ihm das halbe Königreich 
als Dank und feierte mit ihrem Schustergesellen Klaus eine prunk-
volle Hochzeit. Von nun an hörte man im Schloss endlich wieder 
eine fröhliche, lachende Prinzessin und alle waren glücklich und 
zufrieden. Auch die festgeklebten Helfen wurden durch einen klei-
nen Zaubertrick wieder freigelassen.

Aber ein Udschter Laien-
spieltheater geht nicht einfach 
so zu Ende! Alle Kinder haben 
von der wunderschönen Prin-
zessin persönlich eine goldene 
Feder erhalten und durften 
diese als Erinnerung an das 
Märchenstück mit nach Hause 
nehmen. Ich möchte mich im 
Namen der Theatergäste bei 
allen Mitwirkenden für die-
sen märchenhaften Advents- 
nachmittag bedanken! Das 
Publikum lächelte, lachte und 

klatschte – das ist euer Verdienst! Bemerkenswert ist der Bezug 
zum Schauspielort, das gibt dem Märchen etwas ganz Besonderes!
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Ein besonderer Dank gilt dem Kegelverein Udestedt, der anschlie-
ßend spontan mit warmen Getränken für ein gemütliches Ausklin-
gen des Tages gesorgt hat. Wir freuen uns schon heute auf viele 
weitere Theaterstücke!

Der Stern der Liebe  

Mittlerweile verbrachten die Familien in Udestedt im Rahmen des 
Lebendigen Adventskalenders zum 17. Mal besinnliche Stunden 
miteinander, um sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzu-
stimmen. 

Ein gelungener Auftakt: Das erste Türchen wurde am Weima-
rischen Hof durch Bürgermeister Manfred Bode eröffnet. Bei 
Glühwein, Punsch und Bratwurst lauschten die Gäste der weih-
nachtlichen Musik des Posaunenchors Kerspleben. Im Rahmen 
des Lebendigen Adventskalenders leuchteten zahlreiche Kerzen, 
auch in den Feuerschalen flackerten wärmende Flammen. Die 
Vorweihnachtszeit wurde mit Leben und Gemeinschaftsgefühl er-
füllt. Nachbarn rückten zusammen und schufen gemeinsam einen 
Rahmen, der zusammenrücken ließ.

Kurze Geschichten, gemeinsam gesungene Weihnachtslieder, so-
gar Theaterstücke, eine große Kaffeetafel, Tanzvorstellungen und 
kurze Filme wurden durch die Udestedter Vereine und Privatper-
sonen hingebungsvoll vorbereitet und präsentiert. Die Vielfalt an 
Speisen und Getränken, Knabbereien und Naschereien, die liebe-
voll für die Besucher der offenen Türen und Tore geboten wurden, 
ließ keine Wünsche offen. Gelegentlich zauberte Livemusik der 
Udestedter Band „Klara-die Band“ einen klangvollen Rahmen. 

Gleichzeitig zog sich ein Märchenwanderweg durch das Dorf. In 
stundenlanger und detailgetreuer Bastelarbeit sind wunderschö-
ne Märchenbilder entstanden, die bei einem gemütlichen Spazier-
gang bewundert werden konnten. 

Am 24. Dezember war es dann endlich so weit. Der Stern der Lie-
be strahlte als Symbol der Geburt Jesu in der Kirche St. Kilian zu 
Udestedt. Lektor Michael Oswald leitete die Besucher durch den 
Weihnachtsgottesdienst. Die Darsteller des Krippenspiels haben 
ihr Talent und ihre große Freude unter Beweis gestellt. Für diesen 
Moment hatten sie viele Wochen zuvor mit den Proben begonnen.

(Foto: R. Brüheim)

Ich möchte mich für die unzähligen Stunden der Organisation und 
Durchführung unseres Lebendigen Adventskalenders herzlich be-
danken. Zu oft wird das, was im Hintergrund geschieht, nicht er-
kannt und nicht gesehen. In den Vorbereitungen zur Adventszeit 
steckten viel Herzblut, Liebe, Geduld und Kraft! 

Vielen Dank, dass ihr alle diese wertvollen Dinge für ein gemein-
sames Miteinander gebt!

Diana Bapistella 

Neue Uniformen dank Unterstützung der 	
Sparkassenstiftung Sömmerda

Große Freude herrscht beim Fanfarenzug Kölleda: Dank eines Zu-
schusses der Sparkassenstiftung Sömmerda in Höhe von 1.000 
Euro konnten neue Uniformen angeschafft werden. Die Förderung 
leistet einen wichtigen Beitrag zur zeitgemäßen Ausstattung und 
zu einem einheitlichen Erscheinungsbild. Die neuen Uniformen 
stärken nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern tra-
gen auch dazu bei, bei öffentlichen Auftritten die Stadt Kölleda 
angemessen zu repräsentieren.

Der Fanfarenzug Kölleda bedankt sich herzlich bei der Sparkas-
senstiftung für die großzügige Unterstützung und das entgegen-
gebrachte Vertrauen: Ohne die Hilfe wäre die Umsetzung in dieser 
Form nicht möglich gewesen.

Fanfarenzug Bachra e.V.

Gitarrengruppe sucht Mitspieler

Unser Repertoire besteht aus eige-
nen Arrangements der Musik ver-
schiedener Epochen: klassisch und 
volkstümlich, Pop von Tango bis 
Cha Cha, Beatles, ABBA, Michael 
Jackson u.a. Die aktuelle Besetzung 
besteht aus Konzertgitarren und 
einem E-Bass. Wir sind 12 Spieler 
(m/w) und proben wöchentlich 
für zwei Stunden (donnerstags von 
16.00 bis 18.00 Uhr) im Alten Guts-
haus Tunzenhausen.

Wer schon mal Gitarrenunterricht 
hatte bzw. einfache Melodien nach 
Noten spielen kann und Freude am 

Musizieren hat, ist bei uns richtig.

Ansprechpartner ist Walter Zietzling, erreichbar unter Telefon 0160 
7014990 oder per E-Mail an Gitarren-Tunzenhausen@gmx.de.

Veranstaltungshinweise

100. Musikantenstammtisch in Rohrborn

Samstag, 24. Januar, 19.00 Uhr
Gemeindesaal Rohrborn

Die Rohrborner Dorfgemeinschaft ist ganz stolz darauf, dass dieses 
100. Jubiläum des Musikantenstammtisches in ihrem Gemeinde- 
saal stattfindet. Beginn ist 19.00 Uhr. Egal ob Musiker oder nur 
Zuhörer, der Eintritt ist frei. Als Akteure begrüßen wir (Reihenfolge 
noch offen):

•	 Band ‚Lucky Bags‘ mit Bärbel, Uwe, Sargon und Lutz
•	 Lutz Lehmann, der mittelalterliche Ludowig
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•	 Isa Freundt (Schülerin von Tina) singt einige Lieder
•	 Uwe Großmann singt zur Gitarre eigene Lieder
•	 Tobias Rümenapp spielt als ‚10BP‘ auf seinem Piano
•	 Die Rohrborner Dorfgemeinschaft mit ? (Überraschung)

Für die anschließende Session bitte Instrumente mitbringen. Mi-
krofon und Lautsprecheranlage mit Stereo-Eingang sind vorhan-
den (2x 6.3 Klinke oder 2x Cinch).

Es laden ein die Mannschaft vom Verein Rohrborner Dorfgemein-
schaft e.V., Werner Aßmann und Claus Görner (mst.soem@gmx.net).

Planung für die nächsten Musikantenstammtische:
101. Musikantenstammtisch: Samstag, 18. April 2026, 		
Gasthof Bierbach in Schallenburg

102. Musikantenstammtisch: Mittwoch, 17. Juni 2026, 		
Großrudestedt, Kalles Schankwirtschaft

Familienangebote auf der Burg Weißensee

Das beliebte Seniorenfrühstück im ASB Bildungs- und Begeg-
nungszentrum Burg Weißensee wird auch im Jahr 2026 fort-
gesetzt: In gemütlicher Runde und vor allem in guter Gesell-
schaft beisammen sein. Eine Einladung zum Seniorenfrühstück 
schenkt Lebensfreude. Außerdem gibt es ab sofort Quality-Time 
für Familien beim neuen Familientöpferkurs. Gesunde Er-
nährung und mehr Selbstständigkeit erlangen Kinder und Ju-
gendliche beim Kinderkochkurs „Kochlöffelhelden und Teig- 
abenteuer“.

Fasching in Tunzenhausen

AUSGEBUCHT
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Kindersachenbasar in Frohndorf

Fasching in Schillingstedt

Hobby Horsing Cup 

Seniorenfasching in der Bertha

Alle Veranstaltungen im Landkreis 		
Sömmerda	finden Sie auch online!

Auf unserer Website 
www.lra-soemmerda.de 

→ Veranstaltungen im Thüringer Becken
werden alle bekannten kleinen und großen Veranstaltungen, 
die im Landkreis stattfinden, veröffentlicht. 

Sollte Ihre Veranstaltung noch nicht dabei sein, können Sie 
uns diese gerne melden, per E-Mail: kultur@lra-soemmerda.de 
oder Tel.: 03634 354-408.
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Fasching in Frömmstedt

Veranstaltungen im Locodemu

Seniorenfrühstück im Locodemu

Rot-weiße Karnevalisten in Vorbereitung 

“Fasching gibt’s auf jeden Fall – 
der FCR hebt ab ins All“ 

Der FaschingsClub Rot-Weiß 
Sömmerda steckt mitten in 
den Vorbereitungen für sei-
ne Motto-Veranstaltungen 
„FASCHING GIBT´S AUF JE-
DEN FALL – DER FCR HEBT 
AB INS ALL“. Im Februar 2026 
gehen FCR und TSV zusam-
men mit ihren Gästen völ-
lig losgelöst auf eine span-
nende Reise zu Sonne, Mond 
und Sternen. Freuen können 
sich alle Gäste schon jetzt 
auf ein buntes Programm 

mit Sketchen, Liedern, Tänzen und Showeinlagen. 

Der Vorverkauf für folgende Veranstaltungen läuft bereits auf 
Hochtouren: 

•	 Weiber-Fasching am 12. Februar 2026
•	 Fest-Sitzung am 13. Februar 2026 
•	 Fest-Sitzung am 14. Februar 2026
•	 Kinder-Fasching am 15. Februar 2026
•	 Sömmerdaer Rosenmontag am 16. Februar 2026

Karten gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen Goldschmiede 
Lompe und Tourist-Information Sömmerda und online unter

https://pretix.eu/fcr
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terschiedlichen Situationen die Frage, ob Sex im Alter überhaupt 
noch relevant ist und wenn ja – wie und warum. Aber keine Sorge, 
Levin bleibt auf dem Teppich: Seine Geschichten sind lebensnah 
und handlungsreich, mal sinnlich, mal deftig, aber niemals plump. 
„Dabei ist U.S. Levin immer bitterernst und verzieht keine Miene. 
Und gerade das macht seine Lesung so witzig“, stellt der westfä-
lische Anzeiger aus Münster fest.

Freuen Sie sich auf eine außergewöhnliche Lesung voller Wort-
witz, Ironie und Charme! Tickets zu je 15 Euro. 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 03635 482333 oder per 
E-Mail an stadtbibliothek@koelleda.de.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 	
der Jagdgenossenschaft Sprötau

Am Mittwoch, den 18. März 2026, findet um 19.00 Uhr die Jah-
reshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Sprötau im Dorf-
gemeinschaftshaus, Straße des Friedens 14, statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.	 Eröffnung und Begrüßung mit Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2.	 Bericht des Vorsitzenden
3.	 Finanzbericht 2025
4.	 Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2025
5.	 Streckenbericht 2025

Zu dieser Versammlung sind alle Landeigentümer mit jagdbaren 
Grundstücken (Jagdflächen) im Gemeinschaftsjagdbezirk der 
Jagdgenossenschaft Sprötau eingeladen.

Siegmar Schmidt
Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft Sprötau

Taubenmärkte in Kölleda

Die Taubenmärkte sind eine über 150-jährige Tradition in Kölleda 
und finden in diesem Jahr am 21. und 28. Februar im Rittergut 
statt. Bereits ab 6.00 Uhr werden die Züchter eingelassen. Von 
8.00 bis 12.00 Uhr kann das Geflügel aller Art und die Kaninchen 
bestaunt, gekauft und gestreichelt werden.

Viele Besucher kommen schon mit Körben oder Kartons, um die 
erstandenen Tiere gut nach Hause zu transportieren. Aber man 
kann auch einfach nur schauen oder mit den Züchtern ins Ge-
spräch kommen. 

Für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt.

Einladung der Jagdgenossenschaft		
Ostramondra

Die Jagdgenossenschaft Ostramondra lädt alle Land- und Waldei-
gentümer der Gemarkung Ostramondra zur Vollversammlung ein, 
die am Donnerstag, den 26. Februar 2026 um 18.00 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus Ostramondra, Bahnhofstraße 14, stattfindet.

Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3.	 Bericht des Kassenwarts
4.	 Bericht der Kassenprüfer
5.	 Beschlussfassungen:

a.	 Entlastung des Vorstands und Kassenwarts
b.	 Verwendung Reinerlös

6.	 Verschiedenes

Der Jagdvorstand

„Sex vor zwölf“ – Eine kabarettistische		
Lesung mit U.S. Levin

Freitag, 27. Februar, 19.00 Uhr
(Einlass 18.30 Uhr)

Stadtbibliothek Kölleda, Friedrichstr. 1

Ob Schul- oder Menopause, ob glücklich oder verheiratet, ob 
einsam oder geschieden – in U.S. Levins urkomischen Satiren 
zur schönsten Nebensache findet sich jeder wieder! Sein Credo: 
„Wunden müssen schmerzen, sonst tun sie nicht weh!“ Die Prota-
gonisten seiner locker-leicht erzählten Episoden verhandeln in un-
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Das SFZ Sömmerda informiert

Montag
14.30 Uhr 	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)
15.00 Uhr	 Wir malen und zeichnen mit euch
16.00 Uhr	 Schlagzeug kennenlernen mit Urmel

Dienstag
15.00 Uhr 	 Töpfern
15.30 Uhr	 Training Modern Dance
16.30 Uhr	 Training The Dancing Devils

Mittwoch
15.30 Uhr	 Theater
15.30 Uhr 	 Training Tanzzwerge
16.00 Uhr	 Training Dance Kids

Donnerstag
15.00 Uhr	 Wir arbeiten mit Holz
15.00 Uhr	 Kino (1 x im Monat)
15.30 Uhr 	 Training Dance Girls

Freitag
14.30 Uhr	 Kindergeburtstag (nach Voranmeldung)

Montag bis Freitag jeweils ab 13.00 Uhr:
Wir helfen euch bei den Hausaufgaben. Für Recherchen im Inter-
net könnt ihr den Computerraum nutzen. Wir spielen, malen, sin-
gen, toben, basteln mit euch. Bringt euer Lieblingsspielzeug mit 
oder sprecht uns an. Wir sind für alles offen.

Die Kinderbibliothek (Tel.: 621218) im SFZ ist immer Dienstag und 
Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr für die jungen Leser geöffnet.

Wir freuen uns auf euren Besuch!

 Kontakt
Schüler-Freizeit-Zentrum

Kölledaer Straße 30, 99610 Sömmerda 
Tel.: 03634 622050

E-Mail: sfz@stadt-soemmerda.de 

Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Montag
09.30-11.30Uhr	 Montagstöpfern für Senioren 			 
		  (4 Wochen im Block, 30 Euro zzgl. Material)
13.00-15.00 Uhr	 Sprechstunde Jugendamt
13.30-16.00 Uhr	 Seniorechnchor mit Egon
14.00-17.00 Uhr	 Wir in der Natur (nur mit Voranmeldung)

Dienstag
13.30-16.00 Uhr	 Kreativnachmittag für Senioren
15.00-16.30 Uhr	 Kindertöpferkurs 					   
		  (4 Wochen im Block, pro Kurs 20 Euro)
15.00-17.00 Uhr	 Familiencafé 
17.00-19.00 Uhr	 TonArt für Erwachsene  (4 Wochen im Block, 		
		  pro Kurs 30 Euro zzgl. Material)
17.30-19.30 Uhr	 Familienfilzen mit Liesa 

Mittwoch
13.30-16.00 Uhr	 Romménachmittag
13.30-15.00 Uhr	 Kreativ AG
15.30-17.00 Uhr	 Kreativ AG 

Donnerstag
09.00-11.00 Uhr	 Seniorenfit mit Fit4Fam 
		  (Anmeldung unter Tel. 01729092592)
11.00-13.00 Uhr	 Psychosoziale Beratung 
		  (jeden 2. Donnerstag, ungerade KW)

13.00-16.30 Uhr	 ThINKA
14.30-16.00 Uhr	 Gemeinsam Kochen (3 Euro pro Termin) 
16.00-18.00 Uhr	 Nähkurs (5 Euro pro Termin)

		
Freitag
11.00-13.00 Uhr	 Tafelausgabe
14.30-17.30 Uhr	 Kindergeburtstage
		  100 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder
		  Termin nach Vereinbarung

Informationen 
direkt im Alten Amtshaus – Soziokulturelles Zentrum Kölleda

Markt 25, 99625 Kölleda 
oder telefonisch unter: 03635 4389811/-12

Familienzentrum Sömmerda

Montag
10.00-11.00 Uhr	 Seniorensport
10.00-12.00 Uhr	 Kunst- und Malkurs
13.00-15.00 Uhr	 Sprechstunde ASD
15.00-16.30 Uhr	 Töpfern mit Kindern/Jugendlichen (ab 8 Jahre)
15.00-16.30 Uhr	 Nähen mit Kindern/Jugendlichen (ab 8 Jahre)
15.45-16.45 Uhr	 Kindertanzen (3 bis 5 Jahre)
17.30-19.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene

Dienstag
ab 15.00 Uhr 	 Hausaufgabenhilfe
15.00-16.30 Uhr	 Malraum für Kinder
16.00-18.00 Uhr	 Töpfern für Erwachsene
18.30-19.30 Uhr	 Entspannungskurs

Mittwoch
09.00-11.00 Uhr	 Krabbelgruppe ab dem 1. Monat
14.00-16.00 Uhr	 Töpfern für Familien
15.00-17.00 Uhr	 Kochen mit Kindern
15.00-16.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane von 6 bis 9 Jahren
16.00-17.00 Uhr	 Dance mit Miles Shane ab 10 Jahre
17.00-18.00 Uhr 	 After Work Dance mit Miles Shane
17.00-19.00 Uhr	 Brustkrebs-Selbsthilfegruppe (letzter Mittwoch 	
		  im Monat)

Donnerstag
09.30-11.00 Uhr	 PEKiP von 4 bis 6 Monaten
09.30-11.30 Uhr	 Nähkurs für Erwachsene
13.00-14.30 Uhr	 PeKiP ab 6. Woche bis 3 Monate
14.00-17.00 Uhr	 Seniorencafé
15.00-17.00 Uhr	 Zwergencafé

Freitag
09.30-11.00 Uhr	 PEKiP von 7 bis 9 Monaten
10.00-12.00 Uhr	 Töpfern für Senioren
15.00-18.00 Uhr	 Repair-Café (1. Freitag im Monat)
14.30-17.30 Uhr	 Kindergeburtstage
		  120 Euro inkl. Verpflegung, max. 8 Kinder, 		
		  ab 7 Jahre, Termin nach Vereinbarung

Wir bitten bei allen Angeboten um vorherige Anmeldung.

Kontakt
ASB-Familienzentrum

Lucas-Cranach-Straße 20a
99610 Sömmerda

Tel.: 03634 612518
E-Mail: familienzentrum@asb-soemmerda.de
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Netzwerk Regenbogen e.V. und die 		
Tafel Sömmerda/Buttstädt/Kölleda

Angebote und Öffnungszeiten
Am Rothenbach 45, 99610 Sömmerda
Tel. 03634 692519, Fax 03634 316921

Montag, 26.01.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Sömmerda Am Rothenbach 45

Dienstag, 27.01.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Buttstädt Kirchstraße 2

Mittwoch, 28.01.

08.00-16.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-16.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

13.30-15.30 Kaffeeklatsch Am Rothenbach 45

Donnerstag, 29.01.

08.00-14.00 Möbelkiste Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-14.00 Schatzinsel Thomas-Müntzer-Str. 3

08.00-14.00 Schnittstelle Thomas-Müntzer-Str. 3

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Buttstädt Kirchstraße 2

Individuelle 
Termine

Tafelausgabe
Sömmerda Am Rothenbach 45

Freitag, 30.01.

Individuelle 
Termine Tafelausgabe Kölleda Soziokulturelles 

Zentrum, Markt 25

Wissenswertes

Bis 15. Februar Förderanfragen einreichen
Gemeinnützige Vereine, Stiftungen und Körperschaften können 
Förderanfragen für die Ende März 2026 stattfindende Frühjahrs-
sitzung des Stiftungskuratoriums noch bis zum 15. Februar 2026 
einreichen. Das Online-Anfrageformular sowie weitere Informati-
onen zu den Förderkriterien sind zu finden unter www.sparkas-
senstiftung-soemmerda.de.

Die Sparkassenstiftung Sömmerda förderte im Jahr 2025 insge-
samt 60 Projekte mit 100.550 Euro.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 ist die Sparkassenstiftung Söm-
merda engagiert, um gemeinnützige Vereine und Projekte im 
Landkreis Sömmerda finanziell zu fördern. Für unterschiedliche 

Projekte und eigene Maßnahmen in den Bereichen Kultur, Sport, 
Jugendförderung, Wissenschaft, Altenhilfe, Wohlfahrts- und Ge-
sundheitswesen, Heimat- und Brauchtumspflege sowie mildtätige 
Zwecke konnte die Sparkassenstiftung bislang rund 1,9 Mio. Euro 
vergeben. Die Stiftung finanziert ihr Engagement durch Erträge 
des Stiftungsvermögens, das durch Zustiftungen der Sparkasse 
Mittelthüringen seit Gründung auf 8,4 Millionen Euro angewach-
sen ist.

Hartmut Kruse

Thüringen erleben mit der			 
Mehrkindfamilienkarte

Mehr Kinder, mehr Erlebnisse, mehr Vorteile: Die 
Mehrkindfamilienkarte Thüringen macht´s möglich!

Ob Schloss, Schwimmbad, Tierpark 
oder Museum – mit der Karte ent-
decken Familien mit drei und mehr 
kindergeldberechtigten Kindern 
rund 150 Partnerangebote in ganz 
Thüringen zu familienfreundlichen 
Konditionen: Nur Eltern und die er-
sten beiden Kinder zahlen Eintritt, 
alle weiteren Kinder sind kostenfrei 
dabei.

Im Landkreis Sömmerda gehören die Ausgrabungsstätte Steinrin-
ne Bilzingsleben und die Salzgrotte Sömmerda zu den Akzeptanz-
stellen der Karte.

Die Mehrkindfamilienkarte kann kostenlos beim Verband kinder-
reicher Familien Thüringen e.V. unter www.familienkarte-thuerin-
gen.de beantragt werden. Sie entlastet das Familienbudget und 
ermöglicht gemeinsame Erlebnisse als Familie.

Sie haben Fragen oder Vorschläge für neue Partner? Schreiben 
Sie uns gern eine E-Mail an projekt@familienkarte-thueringen.de. 
Eine Mitgliedschaft im Verband ist nicht erforderlich, aber sehr 
willkommen. Mehr Infos über die Arbeit des gemeinnützigen Ver-
bandes finden Sie unter www.kinderreichefamilien.de

Verband kinderreicher Familien Thüringen e.V.

Schimmel in der Wohnung: 				  
So handeln Sie richtig  

Verbraucherzentrale Thüringen gibt Tipps zur richtigen 
Entfernung und Ursachenbekämpfung

Wenn plötzlich dunkle Flecken an der Wand auftauchen, schrillen 
bei vielen die Alarmglocken – zu Recht. Schimmel in Wohnräumen 
sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch die Gesundheit 
gefährden. Die Verbraucherzentrale Thüringen erklärt, was Be-
troffene tun können und warum schnelles, überlegtes Handeln 
wichtig ist.

„Schimmel entsteht immer durch Feuchtigkeit – die Ursachen da-
für können aber ganz unterschiedlich sein“, erklärt Ramona Bal-
lod, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thüringen. „Oft 
liegt es am falschen Lüften oder zu sparsamen Heizen. Manchmal 
sind aber auch bauliche Mängel der Auslöser.“ 

In jedem Fall gilt: Nicht nur der Schimmel selber, sondern auch sei-
ne Herkunft müssen angegangen werden. „Wird nur die befallene 
Stelle behandelt, ohne das eigentliche Problem zu lösen, kehrt 
die Feuchtigkeit – und damit der Schimmel – fast immer zurück“, 
warnt Ramona Ballod.
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Kleine Schäden selbst entfernen – aber richtig
Ist nur eine kleine Fläche von bis zu einem halben Quadratme-
ter betroffen und befindet sich der Schimmel nur auf der Ober-
fläche, können Mieter:innen den Schaden unter bestimmten Be-
dingungen selbst beheben. Auf glatten Flächen genügt meist ein 
handelsüblicher Haushaltsreiniger.

„Dabei ist guter Schutz entscheidend“, betont Ballod. „Tragen Sie 
Handschuhe, eine Schutzbrille, einen Mundschutz mit Feinstaub-
filter der Klasse P2 und am besten einen Einweg-Overall.“ Wich-
tig sei auch, keinen Staub aufzuwirbeln oder einzuatmen. Fenster 
sollten geöffnet werden, um die Sporen nach draußen zu leiten. 

Poröse Materialien wie Tapeten oder Gipskartonplatten müssen 
meist vollständig entfernt werden – sie lassen sich kaum reinigen. 
Vor dem Abziehen sollte man die Tapete leicht anfeuchten, um die 
Schimmelsporen zu binden.

Zur Desinfektion eignet sich 70- bis 80-prozentiger Ethylalkohol, 
zum Beispiel Brennspiritus. „Dabei besteht allerdings Explosions-
gefahr. Deshalb bitte gut lüften, nicht rauchen und offenes Feuer 
unbedingt vermeiden“, warnt die Expertin.

Große Schäden gehören in Fachhände
Bei größeren Schimmelflächen – ab etwa einem halben Quadrat-
meter – sollte man unbedingt Profis beauftragen. Fachleute für 
Schimmelsanierung kennen die Risiken und verfügen über die nö-
tige Ausrüstung sowie das Know-how, um Schimmel fachgerecht 
und gesundheitsschonend zu entfernen. Bei der Suche helfen die 
Datenbanken der Industrie- und Handelskammern oder der Hand-
werkskammern.

Gut beraten bei Schimmelproblemen
Eine unabhängige Beratung kann helfen, die Ursache des Schim-
melschadens zu finden. Die Energieberatung der Verbraucherzen-
trale Thüringen bieten dazu individuelle Unterstützung an. Ein 
persönliches Beratungsgespräch kann unter der kostenfreien Te-
lefonnummer 0800 809802400 vereinbart werden.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dank einer Koo-
peration mit dem Thüringer Umweltministerium und der Landes-
energieagentur ThEGA sind in Thüringen auch die Vor-Ort-Termine 
bei den Ratsuchenden zu Hause kostenfrei.

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
Stadtring 19/20, 99610 Sömmerda
Tel.: 03634 320660 
Fax: 03634 320666
E-Mail: schuldnerberatung@thepra.info

Wir beraten und unterstützen Menschen, die sich in einer finan-
ziellen und/oder sozialen Notlage befinden. Gemeinsam mit den 
Ratsuchenden versuchen wir, die persönliche und wirtschaftliche 
Situation zu verbessern.

Unsere Beratungszeiten:

Notfall-Schuldnerberatung:

jeden Dienstag von 8.30 bis 11.30 Uhr (nur mit Anmeldung!)

•	 bei drohendem Wohnungsverlust oder drohender Stromsperre
•	 bei Haftandrohung 
•	 bei Konto- oder Lohnpfändung
•	 für Erstellung P-Konto-Bescheinigung
•	 keine Insolvenzberatung

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung 
mit vorheriger Terminabsprache:

Montag: 		 08.30 - 11.30 Uhr
Dienstag: 	 14.30 - 17.30 Uhr
Donnerstag: 	 08.30 - 11.30 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr
Freitag: 		  08.30 - 11.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Diabetes-Lotse: Orientierungshilfe		
für Diabetiker im Landkreis

Der Diabetiker Thüringen e.V. bietet Menschen mit Diabetes im 
Landkreis Sömmerda eine besondere Form ehrenamtlicher sozia-
ler Betreuung und viele nützliche Informationen an: 

Aufgabe bzw. Ziel des Diabetes-Lotsen ist die Übernahme einer 
Art Lotsenfunktion im Diabetes-Versorgungsbereich. Das Auf-
zeigen von sicheren Wegen zu Behandlungs- und Betreuungs- 
bereichen, die Förderung der Krankheitsakzeptanz und die Moti-
vation zum Beherrschen des Diabetesalltags sollen zur Verbesse-
rung der Lebensqualität der Betroffenen beitragen. 

Darüber hinaus soll dadurch ein Beitrag zur Verhinderung kosten-
intensiver Folgeerkrankungen geleistet werden. Angestrebt wird 
ein Lückenschluss von den ärztlich angeratenen Therapien zu den 
Alltagsproblemen durch diverse zusätzliche Informationen.

Der Diabetes-Lotse informiert über:
•	 Ambulante und stationäre medizinische Versorgungs-	

einrichtungen
•	 podologische Fußambulanzen
•	 Krankenkassen
•	 soziale und rechtliche Probleme
•	 Selbsthilfegruppen
•	 Angebote des Diabetiker Thüringen e.V. in der Region

Ansprechpartner für den Landkreis Sömmerda:
Helga Borchert, Riethnordhausen – Tel.: 036204 50559
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schaffenheit. Deshalb kann für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernommen 
werden. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten nicht zu einer Ersatzleistung.

Verlagsleiter: Mirko Reise

Erscheinungsweise:
wöchentlich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet
Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 3,50 € (inkl. Porto u. gesetzl. MwSt) 
beim Verlag bestellen.


